
1

DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 15(9)1113
Ausschuss für
Wirtschaft und Arbeit 23. April 2004
15. Wahlperiode

Materialien
für die öffentliche Anhörung von Sachverständigen am 26. April 2004 in Berlin zum
Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes
(AWG) und der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) - BT-Drs. 15/2537
Zusammenstellung der schriftlichen Stellungnahmen

A. Mitteilung ........................................................................................................................................... 2

B. Themenkatalog und Liste der eingeladenen Teilnehmer .................................................................. 3

C. Schriftliche Stellungnahmen .............................................................................................................. 4
IG Metall ........................................................................................................................................................... 4
Rheinmetall ....................................................................................................................................................... 7
Bundesverband der Deutschen Industrie ........................................................................................................ 11
Joachim Rohde, Stiftung Wissenschaft und Politik ......................................................................................... 14
Burkard Schmitt, EU-Institut für Sicherheitsstudien ........................................................................................ 16
Prof. Dr. Hans-Michael Wolffgang, Westfälische Wilhelms-Universität Münster ............................................. 19



Ausschussdrucksache 15(9)1113 Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit

2

Deutscher Bundestag 23. April 2004
15. Wahlperiode
Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit
(9. Ausschuss)

Sekretariat des Ausschusses: �32487
Sitzungssaal: �30269

Fax: 36295

Mitteilung

Tagesordnung

57. Sitzung des
Ausschusses für Wirtschaft und Arbeit
am Montag, dem 26. April 2004, 15.00 - 17.00 Uhr
10557 Berlin, Paul-Löbe-Haus, Sitzungssaal 4.900

Vorsitz: Abg. Dr. Rainer Wend

Einziger Punkt der Tagesordnung
Öffentliche Anhörung von Sachverständigen
Gesetzentwurf der Bundesregierung
Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des
Außenwirtschaftsgesetzes (AWG) und der
Außenwirtschaftsverordnung (AWV)
(BT-Drucksache 15/2537)
Hierzu Ausschussdrucksachen/BT-Drucksachen: 15(9)1116, 15(9)1118

Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit (federführend)
Innenausschuss
Verteidigungsausschuss

Dr. Rainer Wend
Vorsitzender



Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit Ausschussdrucksache 15(9)1113

3

Teilnehmer

� IG Metall
� Rheinmetall AG
� Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.
� Herr Rhode; Stiftung Wissenschaft und Politik
� Herr Schmitt, EU-Institut für Sicherheitsstudien
� Herr Nassauer, Berliner Informationszentrum für transatlantische Sicherheit (BITS)
� Herr Prof. Dr. Wolffgang, Westfälische Wilhelms-Universität
� Herr Dr. Enders, EADS (European Aeronautic Defence and Space Company)

Fragenkatalog

� Trägt die geplante Neuregelung dazu bei, um auf internationaler Ebene, insbesondere im Rahmen des Auf-
baus der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik als aktiver Partner mitwirken zu können?

� Trägt die neue Regelung dazu bei, um die Verfügungsgewalt über Kernkompetenz der deutschen Rüstungs-
wirtschaft zu sichern und damit die Sicherheitsvorsorge durch den Staat zu gewährleisten?

� Haben andere OECD-Mitgliedstaaten vergleichbare Regelungen?

� Wie viele Unternehmen werden von den Regelungen betroffen sein?

� Gibt es andere Möglichkeiten, um das Ziel der Sicherheitsvorsorge zu erreichen?

� Gibt es rechtliche Probleme?

� Welche Rolle spielt bei einer Gesamtabwägung der Anteil eines Rüstungsgutes an der gesamten Produktion
eines Unternehmens?
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 15(9)1116
Ausschuss für
Wirtschaft und Arbeit 15. April 2004
15. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme
für die öffentliche Anhörung von Sachverständigen am 26. April 2004 in Berlin zum
Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes
(AWG) und der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) - BT-Drs. 15/2537
IG Metall

Frage:

Trägt die geplante Neuregelung dazu dabei, um auf
internationaler Ebene, insbesondere im Rahmen
des Aufbaus der europäischen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik, als aktiver Partner mitwir-
ken zu können?
Antwort:
Auch in Deutschland sollte die Verteidigungsindustrie
- wie in allen Partnerländern - als strategische Branche
und Instrument der Außenpolitik verstanden werden.
Sie ist u.a. eine Voraussetzung für Mitsprache und
Einfluss nicht nur bei der Neustrukturierung der euro-
päischen wehrtechnischen Industrie und der Entwick-
lung strategischer Technologie, sondern darüber hin-
aus auch bei der politischen Neugestaltung Europas,
z.B. bei der Entwicklung einer gemeinsamen Außen-
und Sicherheitspolitik (GASP) und einer europäischen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP). Das
Ausmaß der Mitwirkungen der Regierungen an der
Ausgestaltung der GASP wird nicht zuletzt durch die
Leistungsfähigkeit der wehrtechnischen Unternehmen
bestimmt. Deutschland kann an diesen Entwicklungen
nur gestaltend teilnehmen, wenn es über eigene Fä-
higkeiten verfügt, die es in diese Kooperationspro-
gramme einbringen kann. Ansonsten besteht die Ge-
fahr, ein Verbündeter zweiter Wahl zu werden, wich-
tige Parameter von Sicherheitspolitik und industrieller
Systemfähigkeit zu verlieren und damit möglicherwei-
se als relevanter Kooperationspartner auszuscheiden.
In diesem Sinne kann die Branche als politisches
Gestaltungsinstrument verstanden werden. Die ge-
plante Änderung des § 7 Außenwirtschaftsgesetz
(AWG) gäbe der Bundesregierung sowohl eine indust-
riepolitische Handlungsoption als auch den notwendi-
gen Handlungsspielraum, um als aktiver Partner an
der Gestaltung der ESVP mitwirken zu können.
Frage:
Trägt die neue Regelung dazu bei, um die Verfü-
gungsgewalt über Kernkompetenz der deutschen
Rüstungswirtschaft zu sichern und damit die Si-

cherheitsvorsorge durch den Staat zu gewährleis-
ten?
Antwort:
Die IG Metall begrüßt die geplante Gesetzesänderung,
die dazu beiträgt, die Kernkompetenzen der deutschen
wehrtechnischen Unternehmen zu sichern und der
Bundesregierung ein Instrument in die Hand gibt, um
die Sicherheitsvorsorge des Staates für die Bevölke-
rung zu gewährleisten. Die Befürchtung des BDI, die
notwendige europäische Verflechtung würde dadurch
behindert, ist nicht nachvollziehbar. Erstens bleiben
Kapitalbeteiligungen ausländischer Investoren bis zu
25 Prozent davon unberührt. Zweitens können darüber
hinausgehende Beteiligungen erlaubt werden, was
insbesondere bei europäischen Investoren die Regel
sein dürfte. Drittens haben alle vergleichbaren Staaten
schon seit langem solche gesetzlichen Regelungen
getroffen, so dass die befürchteten Auswirkungen auf
Rüstungskooperationen schon längst eingetreten sein
müssten (und zwar zum Nachteil Frankreichs, Groß-
britanniens und anderer), und nicht erst durch ein
Gleichziehen des deutschen Gesetzgebers entstehen.
Ein geänderter § 7 Außenwirtschaftsgesetz könnte
nicht nur vor unerwünschten amerikanischen Über-
nahmen schützen. Die relativ kleinen privaten Unter-
nehmen müssen möglicherweise auch innerhalb der
EU vor dem Aufkauf durch ausländische Staatsbetrie-
be geschützt werden. Dabei gilt es auch zu verhindern,
dass ein künftiger europäischer Verteidigungssektor
nicht von einem Nationalstaat allein dominiert wird
bzw. die deutschen Unternehmen zum Juniorpartner
degradiert werden. Deshalb wäre eine Beschränkung
des Genehmigungsvorbehalts auf außereuropäische
Übernahmen nicht angebracht, auch wenn die Gefahr
ungewünschter innereuropäischer Übernahmen min-
derschwer wiegt, da zumindest die Versorgungssi-
cherheit innerhalb Europas durch den Letter of Intent
und den Rahmenvertrag sichergestellt ist.
Die Wahrnehmung übergeordneter nationaler bzw.
strategischer Interessen, nämlich die Chance, mit den
technologisch führenden deutschen Unternehmen eine
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europäische Neuordnung zu beeinflussen, überfordert
Unternehmen und Verbände. Die Sicherung des
Standortes für die Verteidigungsindustrie ist in erster
Linie eine politische Aufgabe und kein vorrangiges
unternehmerisches Ziel. Die strategischen und Sicher-
heitsinteressen des Landes müssen deshalb grundsätz-
lich von der Bundesregierung vertreten werden, die
für das Gesamtinteresse zuständig und legitimiert ist.
Voraussetzung wäre allerdings, diese Interessen zu de-
finieren und deutlich zu machen, welche Kernfähig-
keiten die Bundesregierung erhalten möchte. Immer-
hin haben sich das Bundesministerium der Verteidi-
gung und der Bundesverband der Deutschen Industrie
im Februar d.J. endlich auf eine gemeinsame Definiti-
on wehrtechnischer Kernfähigkeiten geeinigt. Es „sind
die Fähigkeiten, auf die aus sicherheitspolitischen,
technologischen und/oder rüstungswirtschaftlichen
Gründen unter Berücksichtigung einer zukunftsfähi-
gen europäischen Ausrichtung auf der Basis der dazu
notwendigen industriellen Wettbewerbs- und Durch-
setzungsfähigkeit künftig nicht verzichtet werden
kann“. Dabei werden potenzielle Kernfähigkeiten
auch nach dem Kriterium ihrer zukünftigen nationalen
wie europäischen Marktposition untersucht.
Eine bloße Selbstverpflichtung der Industrie, ein nach-
trägliches Ratifizierungsverfahren oder auch eine reine
Meldepflicht reichen bei weitem nicht aus, den Aus-
verkauf wehrtechnischer Kernfähigkeiten zu verhin-
dern.
Frage:
Haben andere OECD-Mitgliedstaaten vergleichba-
re Regelungen?
Antwort:
In allen anderen Staaten, die über eine relevante Ver-
teidigungsindustrie verfügen, können die Regierungen
auf unterschiedle Weise verhindern, dass ausländische
Investoren bestimmenden Einfluss auf heimische Un-
ternehmen erlangen. Zu unterscheiden sind dabei drei
Ebenen:
� Einflussnahme durch staatliches Eigentum, insbe-

sondere durch „golden shares“. Damit kann in
Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und
Portugal das Eindringen ausländischen Kapitals
verhindert werden.

� Einflussnahme durch Gesetze mit allgemeinen Ge-
nehmigungstatbeständen bei ausländischen Di-
rektinvestitionen. Dies ist eindeutig der Fall in
Frankreich (Décret No. 2003-196, Arr�té du 7
mars 2003), Großbritannien (Enterprise Act 2002)
und USA (Exon-Florio Amendment to the Defense
Production Act). In Italien und Spanien sind die
Rechtsgrundlagen nicht ganz eindeutig, in Schwe-
den findet die Kontrolle der nationalen Regierung
indirekt, z.B. durch Erteilung bzw. Versagung der
Genehmigung zur Produktion von Rüstungsgütern
statt.

� Mittelbare Beeinflussung, etwa durch die Andro-
hung, keine Aufträge mehr zu erteilen oder durch
Protegieren einer nationalen Lösung etwa mit Mi-
nistererlaubnis, um einer ausländischen Investition
zuvor zu kommen. Solche protektionistische Be-
schränkungen laufen meist auf dasselbe Ergebnis
hinaus und sind im wehrtechnischen Bereich be-

sonders häufig anzutreffen. Hier ist die Lage in
Europa schier unübersichtlich. Die von der EU-
Kommission eingesetzte Expertengruppe High Le-
vel Group of Company Law Experts on Issues re-
lated to Takeover Bids hat eine Fülle von Über-
nahmehemmnissen festgestellt und kommt in ih-
rem Abschlussbericht zu dem Ergebnis, dass eine
flächendeckende rechtsvergleichende und rechts-
tatsächliche Bestandsaufnahme der Situation in
den einzelnen Mitgliedsstaaten nicht existiert und
damit ein präziser Nachweis einer bestehenden o-
der fehlenden Waffengleichheit nicht zu führen ist.
Dabei wird u.a. auf goldene Aktien, Mehrfach-
stimmrechte und diskriminierende Quorumerfor-
dernisse verwiesen (vgl. auch Anlagen 1 und 2).

Frage:
Wie viele Unternehmen werden von den Regelun-
gen betroffen sein?
Antwort:
Die Zahl der betroffenen Unternehmen dürfte sich in
engen Grenzen halten, schon allein deshalb, weil die
Verteidigungsindustrie nur einen geringen Anteil an
der deutschen Gesamtproduktion hat. Außerdem geht
es nicht um irgendwelche Rüstungsgüter, sondern um
strategisch wichtige Technologien bzw. Unternehmen,
also um die „Perlen“ der deutschen wehrtechnischen
Industrie. Die Beispiele HowaldtWerke Deutsche
Werft, der technologische Weltmarktführer bei kon-
ventionellen U-Booten ist, und der Kern einer euro-
päischen Neuordnung hätte sein müssen, ebenso wie
MTU, die sich beide inzwischen in Händen amerika-
nischer Finanz- bzw. Investmentgruppen befinden.
Aus unserer Sicht wäre zu überlegen, ob nicht auf den
Vorschlag des Bundesrates zurückzukommen wäre,
die Worte „Kriegswaffen oder andere Rüstungsgüter“
durch die Formulierung „Güter im Sinne von Teil B
der Anlage zu § 1 des Gesetzes über die Kontrolle von
Kriegswaffen (Kriegswaffenliste)“ zu ersetzen. Im
Teil B dieser Kriegswaffenliste sind alle Kategorien
von relevanten Kriegswaffen erfasst, so dass es keine
Interpretationsspielräume geben kann. Die Formulie-
rung „andere Rüstungsgüter“ lädt dagegen zu einer
ausufernden Interpretation ein und könnte evtl. auch
auf Zulieferer und Hersteller von dual use-Gütern aus-
gedehnt werden. Es sollte aber vermieden werden,
dass der gesamte dual use-Bereich unter die Gesetzes-
änderung fällt.
Frage:
Gibt es andere Möglichkeiten, um das Ziel der Si-
cherheitsvorsorge zu erreichen?
Antwort:
Die Änderung des § 7 des Außenwirtschaftsgesetzes
stellt durchaus eine zusätzliche staatliche Reglemen-
tierung der Industrie dar. Diese Einschränkung der
unternehmerischen Freiheit sollte allerdings auch eine
größere Verantwortung des Staates und des Gemein-
wesens für die Verteidigungsindustrie nach sich zie-
hen. Dies sollte am besten in Form einer baldigen
Harmonisierung der nationalen Exportvorschriften in
Europa und vor allem deren einheitliche Anwendung
auf der Grundlage des bisher nicht rechtsverbindlichen
europäischen Verhaltenskodex, die bisher den Wett-
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bewerb zu Lasten der deutschen Anbieter verzerren.
Mit einer bloßen Gesetzesänderung allein ist das
zugrunde liegende Problem noch nicht gelöst. Das
Hauptproblem besteht nicht in der Schaffung gesetzli-
cher Vorschriften, sondern vielmehr darin, dass eine
Regierung wissen muss, welche Rolle Deutschland in
Europa und der Welt spielen soll und dass sie zur Um-
setzung unserer Interessen auch die geeigneten Strate-
gien und Instrumente entwickelt. In diesem Rahmen
könnte sie die wehrtechnische Industrie als strategi-
sche Industrie nutzen, müsste sich dann aber auch po-
litisch für sie engagieren. Wenn das nicht der Fall ist
und vor allem auch der Wille fehlt, gesetzliche Rege-
lungen auch anzuwenden, hilft auch die Ergänzung
des § 7 AWG wenig.
Frage:
Gibt es rechtliche Probleme?
Antwort:
Eine deutsche Übernahmeregelung, die eine Geneh-
migung in das Ermessen der Bundesregierung stellt,
erscheint heute um so notwendiger, als die EU-
Kommission nun mit ihrem seit 1989 verfochtenen

Plan gescheitert ist, bestehende Barrieren einzelner
Mitgliedsstaaten in feindliche Übernahmen zu beseiti-
gen. Gesetzliche Hürden gegen feindliche Unterneh-
mensübernahmen bleiben nach dem Kompromissvor-
schlag der italienischen EU-Ratspräsidentschaft zur
EU-Übernahmerichtlinie vom Oktober 2003 weitge-
hend erhalten, so dass das angestrebte Level Playing
Field in weite Ferne rückt.
Frage:
Welche Rolle spielt bei einer Gesamtabwägung der
Anteil eines Rüstungsgutes an der gesamten Pro-
duktion eines Unternehmens?
Antwort:
Rüstungsproduktion findet in Deutschland fast aus-
schließlich in diversifizierten Unternehmen statt. Der
Rüstungsanteil an diesen grundsätzlich zivilen Unter-
nehmen ist unterschiedlich. In einer Vielzahl von Be-
trieben spielen wehrtechnische Produkte nur eine un-
tergeordnete Rolle. Im Falle einer zu erhaltenden
Kernfähigkeit oder Technologie sollte der prozentuale
Anteil an der Gesamtproduktion kein Kriterium sein.

Anlage 1
Schematische Übersicht staatlicher Eingriffe

Land Genehmigungs-
/Verbotsvorbehalt Goldene Aktien Mehrfach-

stimmrecht
Vorrats-

beschlüsse
USA 1) X
GB 1) X X
FR 2) X X X
IT X
SP X
SWE X X X
D X

1) Verbotsvorbehalt; 2) Genehmigungsvorbehalt;

Anlage 2

Vergleich der Übernahmeregelungen in ausgewählten Ländern
Deutschland USA Frankreich Großbritannien

Rechtsgrundlage

(in Kraft seit:)

Außenwirtschaftsgesetz
(AWG) 28. April 1961
Außenwirtschafts-
verordnung (AWV)

Defense Production Act
(DPA), Section 721
(Exon-Florio Provision, 1988 -
Änderung Oktober 1992)

Décret No. 2003-196
Arreté No. 2003-196

(07. März 2003)

Enterprise Act 2002

(20. Juni 2003)

Gegenstand Außenwirtschaftsverkehr Kontrolle ausländischer
Direktinvestitionen

Verfahren bei ausländischen
Investitionen

Wettbewerbsbeschränkungen

Einschlägige Vor-
schriften

§ 7 Abs 1 und 2 AWG
§ 5a AWV

50 App. U.S.C.A. § 2170 Décret No. 2003-196
Titre III Article 7

Enterprise Act 2002
Sections 42, (45), (58), 59

Schwellenwert 25% der Stimmrechte
nach Investition. (§ 5a (1)
AWV)

nein 33,33% der Anteile oder
Stimmrechte nach Investition
(Titre I Article 1 (II d))

fallweise

Dauer des Verfahrens Max. 30 Tage Max. 90 Tage Max. 60 Tage Keine Angaben
Anspruch auf Ent-
schädigung

nein nein nein "Competition Appeal Tribunal" er-
möglicht rechtlichen Einspruch, ein-
schließlich der Geltendmachung
von Schadensersatzansprüchen

Beteiligte Stellen / Be-
hörden
A: Anmeldung
E: Entscheidung
B: Beteiligung

A: BMWA
E: BMWA
B: im Einvernehmen mit
AA, BMF und BMVg im
Falle des § 7 Abs. 2 Nr. 5

A: Committee on Foreign In-
vestment in the United States
(CFIUS) (Antrag oder Initia-
tive)
E: US Präsident bzw. Bevoll-
mächtigter

A: Wirtschafts- und Finanzministeri-
um (Antrag)
E: Wirtschafts- und Finanzministeri-
um
B: Verteidigungsministerium (DGA)

A: Wirtschaftsminister
E: Wirtschaftsminister
B: Verteidigungsministerium
Bearbeitung durch „Office of
Fair Trade“ (OFT)

Quelle: BMVg-Rü II 1, Bonn, 23.6.2003
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 15(9)1123
Ausschuss für
Wirtschaft und Arbeit 19. April 2004
15. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme
für die öffentliche Anhörung von Sachverständigen am 26. April 2004 in Berlin zum
Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes
(AWG) und der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) - BT-Drs. 15/2537
Rheinmetall AG

1.) Trägt die geplante Neuregelung dazu bei, um auf
internationaler Ebene, insbesondere im Rahmen
des Aufbaus der europäischen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik als aktiver Partner mitwirken
zu können?

Erstmalig sollen nach dem Gesetzentwurf nicht nur
einzelne Handlungen von Rüstungsunternehmen einer
Genehmigungspflicht unterliegen, sondern sogar der
Erwerb von Anteilen an solchen Unternehmen. Dieser
Kernpunkt der geplanten Neuregelung, die Einführung
einer generellen Genehmigungspflicht für ausländi-
schen Anteilserwerb an deutschen Rüstungsunterneh-
men, ist nicht geeignet, die Rolle Deutschlands als ak-
tiver Partner insbesondere beim Aufbau der europäi-
schen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zu för-
dern.
Zunächst erschwert die generelle Genehmigungs-
pflicht unternehmensinterne Umstrukturierungen
transnationaler Unternehmen mit deutscher Beteili-
gung. So sind davon auch deutsche Produktionsstand-
orte, die im Besitz ausländischer Unternehmen sind,
betroffen.
Die Europäische Union bemüht sich seit langem und
mit zunehmendem Erfolg, eine engere Zusammenar-
beit der Mitgliedstaaten bei rüstungsindustriellen Fra-
gen zu ermöglichen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist
das „Rahmenabkommen über die Maßnahmen zur
Erleichterung der Umstrukturierung und der Tätigkeit
der Europäischen Rüstungsindustrie“. Darin ver-
pflichten sich Deutschland und fünf weitere Länder u.
a., Maßnahmen zur Erleichterung der Rüstungsexporte
und des Technologietransfers einzuführen. Lediglich
aus Gründen der nationalen Sicherheit sollen noch
rüstungsindustrielle Kernfähigkeiten im eigenen Land
unterhalten werden.
Die vorgesehene generelle Genehmigungspflicht wür-
de sich darüber hinaus primär an die EU-, NATO- und
NATO-gleichgestellte Partner richten. Der Erwerb
von Anteilen durch ein Unternehmen aus anderen
Ländern (Drittländer) kann bereits heute über § 2 Abs.
2 AWG verhindert werden. Die Verweigerung einer

von der Bundesregierung nunmehr vorgesehenen Ge-
nehmigung für einen Verkauf an ein Unternehmen aus
der EU oder den USA müsste die Bundesregierung
nach dem Gesetzentwurf damit begründen, dass der
Anteilserwerb gegen deutsche Sicherheitsinteressen
verstößt. Eine solche Maßnahme würde die Bundesre-
publik gegenüber den verbündeten Staaten einem er-
heblichen Rechtfertigungsdruck aussetzen.
Zur Sicherung der wehrtechnischen Kernfähigkeiten
in Deutschland ist die geplante Einführung einer gene-
rellen Genehmigungspflicht aus Sicht der betroffenen
Wirtschaft nicht nötig. Für die Rolle Deutschlands im
Prozeß des Aufbaus einer gemeinsamen europäischen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik würde sie sich
zudem als hemmend erweisen.
2.) Trägt die neue Regelung dazu bei, um die Verfü-

gungsgewalt über Kernkompetenz der deutschen
Rüstungswirtschaft zu sichern und damit die Si-
cherheitsvorsorge durch den Staat zu gewährleis-
ten?

Die Einführung einer Genehmigungspflicht für aus-
ländischen Anteilserwerb an deutschen Rüstungsun-
ternehmen trägt sicherlich dazu bei, die Verfügungs-
gewalt über Kernfähigkeiten der deutschen Rüstungs-
wirtschaft zu sichern. Sie ist jedoch unverhältnismä-
ßig. Das von der Bundesregierung angestrebte Ziel
kann auch durch das mildere Mittel einer Mitteilungs-
pflicht im vollen Umfang erreicht werden.
Die Einführung einer generellen Genehmigungspflicht
ist als unverhältnismäßig abzulehnen. Der Gesetzent-
wurf nimmt beispielsweise keine Rücksicht darauf, ob
der Anteil der Rüstungsgüter am Gesamtumsatz des
Unternehmens minimal gering oder sehr hoch ist. Die
vorgesehene generelle Genehmigungspflicht greift in
beiden Fällen ein. Der Gesetzentwurf macht auch kei-
nen Unterschied, ob ein Unternehmensanteil an einem
Rüstungsunternehmen unmittelbar selbst veräußert
werden soll oder ein Anteil an einer Holding, in deren
Unternehmensportfolio sich auch nur ein einziges
Unternehmen befindet, das Rüstungsgüter herstellt.
Desweiteren unterscheidet der Gesetzentwurf der
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Bundesregierung auch nicht danach, ob das im Unter-
nehmen hergestellte Rüstungsgut ein wesentliches
Rüstungsgut ist oder nur eine rüstungstechnische Ne-
bensache darstellt. Diese weit gefasste Regelung geht
daher deutlich über das Ziel der Sicherung von Kern-
fähigkeiten der deutschen Rüstungswirtschaft hinaus.
Das Ziel der Bundesregierung, die Verfügungsgewalt
über Kernfähigkeiten der deutschen Rüstungswirt-
schaft zu sichern, lässt sich durch das weniger ein-
schneidende Mittel der Einführung einer Meldepflicht
mit Versagungsmöglichkeit durch die Bundesregie-
rung ebenfalls erreichen (Einzelheiten hierzu verglei-
che Antwort zu Frage 5).
Es entspricht einer langen Tradition, dass die Eck-
punkte der Exportkontrolle von der Bundesregierung
im Konsens mit der Wirtschaft festgelegt werden. Der
Konsens zwischen Politik und Wirtschaft über grund-
legende Punkte des Außenwirtschaftsverkehrs sichert
in der Praxis eine effektive Kontrolle. Bei der Be-
schränkung von Anteilserwerben handelt es sich um
einen solchen grundlegenden Punkt.
Die Einführung einer Meldepflicht mit Versagungs-
möglichkeit würde im Interesse einer konsensualen
Lösung einerseits das Interesse der betroffenen Wirt-
schaft an der Vermeidung unnötiger Belastungen be-
rücksichtigen, andererseits würde den Interessen der
Bundesregierung Rechnung getragen. Die Bundesre-
gierung hat stets betont, dass sie durch die Änderung
des AWG und der AWV lediglich eine rechtzeitige In-
formation über beabsichtigte Anteilserwerbe erreichen
wolle, verbunden mit der Möglichkeit, in Einzelfällen
einen Anteilserwerb zu verhindern. Dies lässt sich
durch ein verbindliches Meldeverfahren sicherstellen.
Darüber hinaus erscheint es unverhältnismäßig, eine
Genehmigungspflicht – wie im Gesetzentwurf vorge-
sehen – in § 7 Abs. 2 Nr. 5 AWG nicht nur auf Unter-
nehmen zu beziehen, die Kriegswaffen herstellen,
sondern sie auch auf Produzenten aller übrigen Rüs-
tungsgüter zu erstrecken. Dies ist zur Erreichung des
von der Bundesregierung erklärten Ziels der Gesetzes-
änderung, nämlich der Sicherung von Kernfähigkeiten
der deutschen wehrtechnischen Industrie, nicht nötig.
Für einen derart weit gefassten und  flächendeckenden
„Vorratsbeschluß“ ist keine Rechtfertigung zu erken-
nen.
Desweiteren ist zu bedenken, dass die Einführung ei-
ner generellen Genehmigungspflicht das Interesse und
Engagement von Investoren bei deutschen Rüstungs-
firmen reduzieren würde. Die internationale Konkur-
renzfähigkeit deutscher Rüstungsunternehmen sowie
deren erfolgreiche Einbindung in eine europäische
Rüstungsindustrie würden durch mangelnde Investiti-
onen in Frage gestellt. Die eigentliche Absicht der Ge-
setzesänderung, die deutsche Rüstungsindustrie zu
stärken, wird verkehrt, indem die genannten unbeab-
sichtigten Folgen der Gesetzesänderung überwiegen
und stattdessen die Wettbewerbsfähigkeit deutscher
Rüstungsunternehmen – und damit auch die Erhaltung
von wehrtechnischen Kernfähigkeiten – geschwächt
wird durch die breit angelegte juristische Möglichkeit,
einen ausländischen Anteilserwerb zu verhindern.

3.) Haben andere OECD-Mitgliedstaaten vergleich-
bare Regelungen?

Nach unserer Kenntnis haben beispielsweise Frank-
reich, Großbritannien, die USA, Italien und Spanien
die Möglichkeit, ausländische Investitionen in Unter-
nehmen, die Rüstungsgüter und Kriegswaffen her-

stellen, zu untersagen bzw. einzuschränken. Die dorti-
gen Vorschriften sind fast ausnahmslos weniger weit
reichend als die im Gesetzentwurf der Bundesregie-
rung vorgesehene Einführung einer generellen Ge-
nehmigungspflicht.
a.) Frankreich
In Frankreich bedürfen ausländische Investitionen, die
sich auf die Landesverteidigung, Waffen oder Spreng-
stoffe beziehen, sowie Investitionen, welche die öf-
fentliche Ordnung oder die öffentliche Sicherheit ge-
fährden können, der vorherigen Zustimmung des
Wirtschafts- und Finanzministers, wenn die ausländi-
schen Anteile an dem Unternehmen nach dem Erwerb
33,33 % übersteigen. Die im Gesetzentwurf der Bun-
desregierung vorgesehene Grenze von 25 % geht über
die französische Regelung weit hinaus.
b.) Großbritannien
In Großbritannien existieren keine spezifischen Re-
gelungen zu ausländischen Investitionen in Rüstungs-
und Kriegswaffenunternehmen. Vielmehr besteht ge-
nerell bei ausländischen Investitionen unabhängig da-
von, ob sie in rüstungswirtschaftliche oder zivilwirt-
schaftliche Unternehmen erfolgen, eine Beschrän-
kungsmöglichkeit. Alle Investitionen in Unternehmen,
die zu einer Beteiligung von 25 % führen, oder bei de-
nen der Wert der übernommenen Anteile 70 Mio. bri-
tische Pfund übersteigt, müssen dem Office of Fair
Trading (OFT) zur Prüfung vorgelegt werden.
Allerdings hält die britische Regierung an mehreren
privatisierten Unternehmen Anteile mit Sonderrech-
ten, die es ihr ermöglichen, die Übernahme durch
ausländische Investoren zu verhindern (sogenannte
„golden shares“).
c.) USA

In den USA besteht überhaupt keine Genehmigungs-
pflicht, sondern eine Meldepflicht mit Versagungs-
möglichkeit im Einzelfall. Eine solche Meldepflicht
mit Einzeleingriffsmöglichkeit gemäß dem unten nä-
her vorgestellten Alternativvorschlag ist aus Sicht der
betroffenen Wirtschaft ein gegenüber dem Gesetzent-
wurf der Bundesregierung vorzugswürdiger Weg.

Amerikanische Untenehmen sind verpflichtet, dem
US-Handelsministerium, einem Mitglied des Intermi-
nisteriellen Ausschusses zur Investitionskontrolle
(CFIUS), ausländische Beteiligungen ab 10 % der
Stimmrechte anzuzeigen, mit Ausnahme von Investi-
tionen unter 3 Mio. US-$. Das CFIUS kann die Unter-
sagung der Investition empfehlen, wenn die Einfluss-
möglichkeiten des ausländischen Investors die natio-
nale Sicherheit gefährden können.

Der US-Präsident kann aufgrund einer Empfehlung
des CFIUS ausländische Investitionen in sicherheits-
relevante Untenehmen untersagen. Das CFIUS-
Verfahren (erste Prüfung und ggf. eingehende „Inves-
tigation“ sowie Entscheidung des Präsidenten) muss
innerhalb von 90 Tagen abgeschlossen sein.

Die Prüfung des CFIUS führte seit 1988 nur in einem
von 1200 geprüften Fällen zu einer Untersagung des
US-Präsidenten (Erwerb eines Boeing-Zulieferers
durch Unternehmen aus der Volksrepublik China).

Die Überprüfungsmöglichkeit aller wichtigen auslän-
dischen Investitionen und das weitgehende Ermessen
des CFIUS führen in der Praxis dazu, dass ausländi-
sche Investoren bei wesentlichen Investitionen im
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Vorhinein die Zulässigkeit der Investitionen mit dem
CFIUS klären, ggf. davon Abstand nehmen oder nach
Verhandlungen mit dem CFIUS Auflagen für die In-
vestitionen akzeptieren.

d.) Italien
Auch in Italien gibt es keine speziellen gesetzlichen
Regelungen, um ausländische Beteiligungen im Be-
reich der Rüstungsindustrie zu kontrollieren.
Die italienische Regierung kann sich jedoch generell
auf die „Geheimniswahrung zum Schutz der nationa-
len Sicherheit“ berufen, um ausländische Beteiligun-
gen an italienischen Rüstungsunternehmen zu verhin-
dern. Im Rahmen der Privatisierung staatlicher Rüs-
tungsbetriebe hat sich die italienische Regierung dar-
über hinaus Kontrollrechte an den privatisierten Un-
ternehmen vorbehalten, um ausländische Beteiligun-
gen daran beschränken zu können.
e.) Spanien
In Spanien sind ausländische Beteiligungen an Rüs-
tungsunternehmen genehmigungsbedürftig, wenn die
ausländische Beteiligung über fünf Prozent des Ge-
sellschaftskapitals der spanischen Gesellschaft beträgt
oder wenn der ausländischen Gesellschaft direkt oder
indirekt die Möglichkeit einer Beteiligung an der Ge-
schäftsführung der Gesellschaft eingeräumt wird.
4.) Wie viele Unternehmen werden von den Regelun-

gen betroffen sein?
Bei dem Kreis der betroffenen Unternehmen kommt
es darauf an, ob man auf die Ermächtigungsgrundlage
(§ 7 Abs. 2 Nr. 5 1. Spiegelstrich des Entwurfs) oder
auf den Entwurf der Verordnung (§ 52 AWV) abstellt.
Die Ermächtigungsgrundlage umfasst neben den
Kriegswaffen auch die sonstigen Rüstungsgüter (Teil I
Abschnitt A der Ausfuhrliste). Demgegenüber be-
schränkt sich der Entwurf des § 52 AWV auf Kriegs-
waffen im Sinne des KWKG. Offizielle und exakte
Statistiken gibt es wohl weder zu dem einen noch zu
dem anderen Güterkreis. Unsere Schätzungen gehen
dahin, dass der Kreis an Unternehmen, die auch Rüs-
tungsgüter produzieren, mehr als tausend umfasst.
Umgang mit Kriegswaffen - so schätzen wir - dürften
wohl rund 150 deutsche Unternehmen haben.
5.) Gibt es andere Möglichkeiten, um das Ziel der Si-

cherheitsvorsorge zu erreichen?
Es gibt einen Alternativvorschlag, wie das Ziel des
Gesetzentwurfs der Bundesregierung, die Erhaltung
von Kernfähigkeiten der deutschen wehrtechnischen
Industrie, ebenso effektiv aber mit weniger Belastun-
gen für die Wirtschaft erreicht werden kann.
Dieser Alternativvorschlag sieht die Einführung einer
gesetzlichen Meldepflicht vor. Diese Meldepflicht si-
chert der Bundesregierung die von ihr gewünschte In-
formation über den beabsichtigten Anteilserwerb. Da-
durch ist die Bundesregierung auch in der Lage, in
Ausnahmefällen (wie die Bundesregierung selbst im-
mer wieder betont hat) durch einen Einzeleingriff ei-
nen ausländischen Anteilserwerb zu unterbinden.
Für die Industrie bringt dieser Vorschlag gegenüber
dem Gesetzentwurf der Bundesregierung den Vorteil,
dass potentielle Investoren durch die Möglichkeit ei-
ner Einzelfallregelung weniger abgeschreckt werden
als durch eine generelle Genehmigungspflicht und
dass die bei Einführung einer generellen Genehmi-
gungspflicht zu erwartende Verschlechterung des Ra-
tings börsennotierter deutscher Rüstungsunternehmen

(„Downgrading“) geringer ausfallen würde. Darüber
hinaus setzt dieser Vorschlag das Ziel der Bundesre-
gierung besser um als der von ihr eingebrachte Ge-
setzentwurf, da die Bundesregierung mit allen not-
wendigen Informationen versorgt wird, um in einem
ausnahmsweise sensitiven Fall einen Anteilserwerb
durch Einzeleingriff verhindern zu können.

6.) Gibt es rechtliche Probleme?
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung birgt für die
betroffenen Unternehmen die Gefahr einer Auswei-
tung des bisherigen Regelungsbereiches durch bloße
Verordnung. In § 7 Abs. 2 Nr. 5 AWG wird der Bun-
desregierung ein weiter Spielraum für die Genehmi-
gungspflicht eingeräumt, der Unternehmen im Bereich
der Herstellung oder Entwicklung von Kriegswaffen
oder anderen Rüstungsgütern sowie im Bereich der
Herstellung von Kryptosystemen umfasst. Die Ver-
ordnung (§ 52 Abs. 1 AWV) macht von diesem Spiel-
raum derzeit lediglich einen Teilgebrauch, indem die
Rüstungsgüter lediglich als solche der Kriegswaffen-
liste (Teil B der Anlage zu § 1 Abs. 1 KWKG) sowie
Kryptosysteme konkretisiert werden. Diese Verord-
nung kann jedoch jederzeit ohne weiteres zum Nach-
teil der Industrie geändert werden, da hierfür nur eine
Entscheidung der Exekutive erforderlich ist. Die Le-
gislative könnte lediglich nach Erlaß einer abändern-
den Verordnung widersprechen. Bis zu einem solchen
Akt bliebe eine solche Verordnung aber in Kraft. Es
handelt sich um eine sogenannte aufhebbare Verord-
nung.

Wie oben bereits dargestellt, besteht bei dem Gesetz-
entwurf der Bundesregierung darüber hinaus das
rechtliche Problem des Übermaßes der Einführung ei-
ner generellen Genehmigungspflicht.

Der Alternativvorschlag zur Einführung einer Melde-
pflicht bereitet dagegen keine rechtlichen Probleme.
Dem im Namen der Bundesregierung geäußerten
Einwand, dass sechs Monate nach Erlaß eines Einzel-
eingriffs ohnehin eine Genehmigungsverordnung er-
lassen werden müsste, sind folgende zwei Argumente
entgegenzuhalten:

Erstens: In den vergangenen Jahren sind zahlreiche
Einzeleingriffe gemäß § 2 Abs. 2 AWG erlassen wor-
den, ohne dass diesen jemals eine Verordnung gefolgt
wäre. Dies war auch nicht erforderlich, da § 2 Abs. 2
AWG den Zweck hat, der Bundesregierung in sensiti-
ven Einzelfällen die erforderlichen Einzeleingriffe zu
ermöglichen. Lediglich für den Fall, dass die Bundes-
regierung anlässlich eines solchen Einzeleingriffs zu
der Erkenntnis gelangt, dass eine über den Einzelfall
hinaus gehende generelle Regelung erforderlich ist,
soll § 2 Abs. 2 AWG der Bundesregierung die Mög-
lichkeit einräumen, eine solche generelle Regelung im
Verordnungswege zu erlassen. Daher könnten auch
Einzelfallmaßnahmen gegen ausländische Anteilser-
werbe auf § 2 Abs. 2 AWG gestützt werden, ohne dass
danach zwingend eine Verordnung erlassen werden
müsste.

Zweitens: Sofern man der Ansicht sein sollte, dass ei-
ne wörtliche Interpretation des § 2 Abs. 2 AWG stets
den Erlaß einer Verordnung binnen sechs Monaten
nach einem Einzeleingriff erfordert, dann kann dies
durch eine kleine Ergänzung des § 2 Abs. 2 AWG
gelöst werden, nämlich durch folgenden Halbsatz:
„…einer derartigen Rechtsverordnung bedarf es nicht
mehr, wenn die Beschränkung aufgrund einer bereits
durch Rechtsverordnung begründeten Meldepflicht
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ausgesprochen wird“. Damit erstreckt sich der von der
Bundesregierung zitierte Schutzzweck des § 2 Abs. 2
AWG (Rechtssicherheit für die Unternehmen) auch
auf das Meldeverfahren mit Einzeleingriffsmöglich-
keit.
7.  Welche Rolle spielt bei einer Gesamtabwägung

der Anteil eines Rüstungsgutes an der gesamten
Produktion eines Unternehmens?

Die Frage, welche Rolle der Anteil eines Rüstungs-
gutes an der gesamten Produktion eines Unternehmens
hat, kann nicht generell beantwortet werden. Vielmehr
lässt sich nur eine Aussage für das jeweilige konkrete
Unternehmen treffen. Bei den klassischen Unterneh-
men der wehrtechnischen Industrie spielen die Rüs-
tungsgüter bei einer Gesamtabwägung die alles ent-
scheidende Rolle. Dies sind vor allem diejenigen Un-
ternehmen, die sich darauf konzentrieren, militärische
Güter herzustellen. Hier liegt die Bedeutung der Rüs-
tungsgüter im Verhältnis zur Gesamtproduktion bei
100 %.

Bei denjenigen Unternehmen, die vorwiegend zivile
Güter und unter anderem auch bestimmte Produkte
des Teils I Abschnitt A der Ausfuhrliste herstellen,
lässt sich das Ausmaß der Bedeutung letztlich nur für
jeden Einzelfall gesondert ermitteln. Es gibt eine Viel-
zahl von Unternehmen, bei denen die Produktion von
Rüstungsgütern rein umsatzmäßig einen geringen Um-
fang einnimmt. Trotzdem ist die Herstellung von
Rüstungsgütern aus verschiedenen Gründen für diese
Unternehmen von so hoher Bedeutung, dass sie an
dem Produktionszweig festhalten und diesen nicht
wegen der von der Bundesregierung vorgesehenen
Einführung einer generellen Genehmigungspflicht aus
ihrem Unternehmen ausgliedern wollen.  Ein Grund
mag darin liegen, dass Hersteller von Rüstungsgütern
den Ruf genießen, Produkte von höchster Präzision zu
produzieren. Dieses Image - so eine mögliche Erwä-
gung - soll sich auch auf die herzustellenden zivilen
Güter erstrecken. Außerdem könnte diese Produktion,
weil sich hinter ihr ein besonderes Know-how ver-
birgt, für die Ertragsseite des Unternehmens von be-
sonderer Bedeutung sein.
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 15(9)1129
Ausschuss für
Wirtschaft und Arbeit 20. April 2004
15. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme
für die öffentliche Anhörung von Sachverständigen am 26. April 2004 in Berlin zum
Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes
(AWG) und der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) - BT-Drs. 15/2537
Bundesverband der Deutschen Industrie

Zum vorgeschlagenen Genehmigungsvorbehalt für
den Erwerb von Anteilen an Unternehmen der
wehrtechnischen und kryptotechnischen Industrie
Der Gesetzentwurf der Bundesregierung sieht einen
Genehmigungsvorbehalt für den (anteiligen) Erwerb
von Unternehmen der wehr- bzw. kryptotechnischen
Industrie durch ausländische Käufer vor. Der BDI an-
erkennt das damit verfolgte Ziel, wehrtechnische
Kernfähigkeiten in Deutschland zu erhalten, hält je-
doch die vorgeschlagene Änderung des Außenwirt-
schaftsgesetzes (AWG) und der Außenwirtschaftsver-
ordnung (AWV) für das falsche Instrument, um dieses
Ziel zu erreichen. Gegen einen Genehmigungsvorbe-
halt für den ausländischen Erwerb von Unternehmen
bestehen unsererseits schwerwiegende grundsätzliche
Bedenken. Hilfsweise sollte sich der Bundestag für die
Alternativvorschläge des BDI aussprechen.

1. Bedenken gegen einen Genehmigungsvorbehalt
– ein rüstungspolitisch und außenwirtschaftlich
falsches Signal

Die vorgesehene Einführung eines Genehmigungsvor-
behalts für den Erwerb von Anteilen deutscher wehr-
technischer Unternehmen ist aus rüstungspolitischer
und
-wirtschaftlicher Sicht abzulehnen. Mit Blick auf die
schrumpfenden nationalen Verteidigungsmärkte in
Europa ist der Weg zur Entwicklung einer europäi-
schen rüstungsindustriellen Struktur vorgezeichnet.
Mit dem LOI-Abkommen soll dies politisch begleitet
werden, abgesichert durch Regelungen zur Wahrung
nationaler sicherheits- und rüstungspolitischer Interes-
sen. Hier muss die Politik besondere Anstrengungen
unternehmen. Für die deutsche Verteidigungswirt-
schaft muss in diesem Rahmen die Möglichkeit unter-
nehmerischer Entscheidungen für europäische Ver-
flechtungen bestehen. Die deutsche wehrtechnische
Industrie ist in besonderem Maße auf internationale
Kapitalbeteiligungen angewiesen. Mit Blick auf den
seit 1990 dramatisch geschrumpften nationalen Rüs-
tungsmarkt lassen sich anderenfalls keine leistungsfä-

higen wehrtechnischen Kapazitäten in Deutschland
erhalten. Ein „Schutz“ vor Beteiligungen kann kein
Beitrag zur Existenzsicherung der Industrie und kein
Ersatz für fehlende Aufträge sein. Ein Unternehmen,
das seine Existenz angesichts der strukturellen Verän-
derungen in der Rüstungsindustrie durch Stärkung mit
ausländischem Kapital, durch Anteilsverflechtungen
oder anderweitig sichern möchte, kann bei einer ge-
setzlichen Vorgabe in der derzeit geplanten Form
nicht einschätzen, ob es die beantragte Genehmigung
erhalten wird. Zusätzlich zu den ohnehin bereits be-
stehenden Problemen, die sich aus der restriktiven
deutschen Rüstungsexportgenehmigungspolitik für
den Erhalt rüstungsindustrieller Kernfähigkeiten am
Standort Deutschland ergeben, würde mit einem Ge-
nehmigungsvorbehalt ein weiterer Abschreckungs-
faktor für die Einbeziehung deutscher Unternehmen in
einen europäischen Rüstungsmarkt mit anteiliger
„single source“-Beschaffung in Deutschland geschaf-
fen.
Eine Genehmigungspflicht für den Erwerb von Unter-
nehmen der wehr- bzw. kryptotechnischen Industrie
wäre – auch über den Bereich der betroffenen Unter-
nehmen hinaus – ein negatives Signal für den Indust-
riestandort Deutschland. Neue Beschränkungen durch
Investitionshindernisse würden der Attraktivität deut-
scher Unternehmen für ausländische Investoren scha-
den und dem Ziel des Bürokratieabbaus zuwiderlau-
fen.
2. Mögliche Alternativen zur geplanten Gesetzes-

änderung
Bei unerwünschten Unternehmenskäufen im militä-
risch sensiblen Bereich sind politische Einzelfalllö-
sungen gegenüber einer Gesetzesänderung zu bevor-
zugen. Bei der Suche nach solchen Lösungen und de-
ren Umsetzung ist die wehrtechnische Industrie zur
Mitwirkung bereit. Die Wirtschaft hat bereits im Vor-
feld des nun vorliegenden Gesetzentwurfs konkrete
Alternativvorschläge unterbreitet, die vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Arbeit bedauerlicherwei-
se abgelehnt wurden. So ist es beispielsweise denkbar,
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im Sinne einer Selbstverpflichtung die Bundesregie-
rung vor Anteilsverkäufen zu informieren. Zur Erfas-
sung der von diesem freiwilligen Meldeverfahren
betroffenen Unternehmen könnte gemeinsam mit der
Wirtschaft eine Liste erarbeitet werden. Sollte die
Bundesregierung in einem konkreten Fall Bedenken
gegen eine gemeldete ausländische Erwerbsabsicht
haben, könnte sie Gespräche mit dem betroffenen
Unternehmen aufnehmen, um zu einer einvernehmli-
chen Lösung zu gelangen. Das freiwillige Meldever-
fahren sichert den von der Regierung gewünschten In-
formationsfluss. Es ist in der Wirtschaft völlig unüb-
lich – weil  sinnwidrig – dass ein Interessent für einen
Sperrminoritätsanteil an einem Unternehmen vor dem
Erwerb nicht die Anteilseigner kontaktiert, um die
Kooperationsfelder auszuloten. Im Rahmen des frei-
willigen Meldeverfahrens der Wirtschaft würde
selbstverständlich berücksichtigt, dass die Anteilseig-
ner die Unternehmensleitung (den „Ausfuhrverant-
wortlichen“) von entsprechenden Erwerbsabsichten
frühzeitig unterrichten müssen.

Alternativ wäre auch eine Meldepflicht für ausländi-
sche Erwerber vorstellbar, deren Nichtbeachtung zur
(schwebenden) Unwirksamkeit etwaiger getätigter
Unternehmenskäufe führen könnte. Die Meldepflicht
könnte mit der Maßgabe versehen werden, dass der
Erwerb nicht wirksam ist, wenn das BMWA innerhalb
einer bestimmten Frist (z.B. vier Wochen) wider-
spricht. Für eine derartige Untersagung könnte auf § 2
Abs. 2 AWG zurückgegriffen werden. Demnach kön-
nen Beschränkungen von Rechtsgeschäften angeord-
net werden, um eine im Einzelfall bestehende Gefahr
für die in § 7 Abs. 1 AWG genannten Rechtsgüter ab-
zuwenden. Es würde zur Erreichung des angestrebten
Ziels genügen, den Begriff „wesentliche Sicherheits-
interessen“ in den Katalog des § 7 Abs. 1 AWG auf-
zunehmen. Der hierzu seitens der Bundesregierung
vorgebrachte Hinweis auf die Notwendigkeit einer
Verordnung nach sechs Monaten ist nicht zwingend.
Das BMWA hat bisher eine Reihe von Einzeleingrif-
fen vorgenommen, ohne jeweils eine Verordnung
sechs Monate später zu erlassen. Dies ist auch nicht
notwendig. § 2 Abs. 2 AWG hat die Funktion, Lücken
zu schließen. Er soll die Möglichkeit schaffen, sensiti-
ve Einzelfälle zu verhindern, ohne damit zugleich eine
generelle Genehmigungspflicht zu kreieren. Nur wenn
sich aufgrund des Einzelfalls eine generelle Lücke
zeigt, soll sie durch Verordnung geschlossen werden.
Ansonsten sollte mit der Erledigung des Einzelfalls
die Notwendigkeit einer generellen Lösung entfallen.

Sollte der Rückgriff auf § 2 Abs. 2 AWG weiterhin
abgelehnt werden, wäre es denkbar, zusätzlich zu ei-
ner Meldepflicht eine eigene Ermächtigungsgrundlage
für eine Untersagungsverfügung durch das BMWA zu
formulieren. Damit wäre die Rechtslage eindeutig
festgelegt und die vermeintliche Notwendigkeit einer
nachfolgenden Verordnung würde entfallen.

3. Notwendige Änderungen am vorgelegten Ge-
setzentwurf

a) Anwendungsbereich

Sollte es zu der geplanten Gesetzesänderung kommen,
ist darauf zu achten, dass der Anwendungsbereich der
Genehmigungspflicht auf den engen Kreis der wirk-

lich sensiblen Unternehmen (d.h. die Hersteller bzw.
Entwickler von Kriegswaffen im Sinne der Kriegswaf-
fenliste) beschränkt wird. Dies ist nach dem Wortlaut
des vorliegenden Gesetzentwurfs nicht gewährleistet
und unterstreicht die negative wirtschaftliche Signal-
wirkung des Gesetzesvorhabens. Wir halten es für äu-
ßerst problematisch, dass nach dem geplanten Wort-
laut von § 7 Abs. 2 Nr. 5 AWG auch eine Genehmi-
gungspflicht für Hersteller „anderer Rüstungsgüter“
möglich wäre, so dass die Bundesregierung diese
Pflicht durch eine entsprechende Änderung der Au-
ßenwirtschaftsverordnung später auch auf Unterneh-
men ausdehnen könnte, die Güter im Sinne von Teil I
Abschnitt A der Ausfuhrliste herstellen oder entwi-
ckeln. Vor einer solchen Ausweitungsmöglichkeit ist
dringend zu warnen, da Teil I A der Ausfuhrliste auch
Produkte erfasst, die außerhalb des Bezugs zu einer
militärischen Hauptware völlig unauffällig sind (z.B.
verschiedene Bereiche der Fahrzeug- und Antriebs-
technik, Kugel- und Wälzlager, bestimmte Batterien,
Scheinwerfer, Funkgeräte, Antennen oder spezielle
Kunststoffe). Hiervon wäre eine Vielzahl von insbe-
sondere mittelständischen Unternehmen betroffen, die
ganz überwiegend zivile Güter produzieren, daneben
jedoch auch in geringem Umfang militärisch relevante
Güter herstellen. Selbst ein einziges Zubehörteil im
Sortiment würde ausreichen, um ein Unternehmen als
Rüstungsunternehmen einzustufen und seine (teilwei-
se) Veräußerung der Genehmigungspflicht zu unter-
werfen. Ein derart weiter Anwendungsbereich ist aus
unserer Sicht weder jetzt noch in Zukunft gerechtfer-
tigt. Wir unterstützen daher den Änderungsvorschlag
des Bundesrats vom 13. Februar 2004 und appellieren
nachdrücklich an den Bundestag, der Gefahr künftiger
Erweiterungen des Anwendungsbereichs vorzubeugen
und bereits im Text des Gesetzes (§ 7 Abs. 2 Nr. 5
AWG) eine Beschränkung auf die Hersteller von
Kriegswaffen vorzunehmen. Eine Einschränkung im
Text der Außenwirtschaftsverordnung ist unzurei-
chend.
b) Angemessenheit und zu erwartende Probleme

in der Praxis
An der Angemessenheit und praktischen Umsetzbar-
keit der geplanten Regelung bestehen erhebliche
Zweifel. Aus unserer Sicht ist der die geplante Ge-
nehmigungspflicht auslösende Schwellenwert von
25% zu niedrig. Erst ab einer Fremdbeteiligung von
50% liegt eine mehrheitlich ausländische Beteiligung
vor, die eine Kontrolle und Beherrschung des deut-
schen Unternehmens bewirken würde.
Betroffen wären im übrigen auch bestehende europäi-
sche Verflechtungen, die von einem Unternehmen mit
Sitz im europäischen Ausland geführt werden, da der
Genehmigungsvorbehalt in diesen Fällen auch kon-
zerninterne Umstrukturierungen erfassen würde, z.B.
die Zuordnung einer deutschen Tochtergesellschaft zu
einer ausländischen Schwester. Es besteht unseres
Wissens keine Absicht der Bundesregierung, derartige
Vorgänge einem Genehmigungsvorbehalt zu un-
terstellen.
In der Praxis kann es durchaus problematisch sein, das
Vorliegen der Voraussetzungen für eine Genehmi-
gungspflicht festzustellen. Dies betrifft insbesondere
komplexe und verschachtelte Beteiligungsstrukturen,
bei denen nicht der Erwerber, sondern eine ihm –
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möglicherweise erst auf einer späteren Stufe – überge-
ordnete Gesellschaft ein gebietsfremdes Unternehmen
ist. Die gegebenenfalls bestehende Genehmigungs-
pflicht wird hier unter Umständen erst nachträglich
festgestellt.
Ähnlich problematisch ist der Fall, dass ein gebiets-
fremder Erwerber, der bereits Anteile an einem deut-
schen Rüstungsunternehmen hält, weitere Anteile er-
wirbt, indem er einen anderen ausländischen Anteils-
eigner aufkauft und dadurch die Schwelle von 25% ü-
berschreitet. Hierfür wäre nach dem Wortlaut des Ge-
setzes eine deutsche Genehmigung erforderlich, ob-
wohl der Erwerb zwei ausländische Gesellschaften
betrifft und auf den Vertrag aller Wahrscheinlichkeit
nach kein deutsches Recht anwendbar ist.
Unklar ist schließlich, wie eine Überwachung der im
Entwurf genannten Grenze bei Unternehmen erfolgen

soll, deren Aktien sich im Streubesitz befinden und an
der Börse gehandelt werden.

4. Fazit
Aus diesen Gründen appelliert der BDI an den Bun-
destag,
� von der geplanten AWG-/AWV-Änderung zur

Einführung eines Genehmigungsvorbehalts für den
(anteiligen) Erwerb von Unternehmen der wehr-
bzw. kryptotechnischen Industrie durch ausländi-
sche Käufer Abstand zu nehmen,

� sich hilfsweise für die dargestellten Regelungsal-
ternativen auszusprechen.
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 15(9)1142
Ausschuss für
Wirtschaft und Arbeit 23. April 2004
15. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme
für die öffentliche Anhörung von Sachverständigen am 26. April 2004 in Berlin zum
Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes
(AWG) und der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) - BT-Drs. 15/2537
Joachim Rohde, Stiftung Wissenschaft und Politik

Einführende Bemerkungen
Der Staat als sicherheits- und verteidigungspolitisch
handelnder Akteur und die rüstungstechnologische
und –industrielle Basis (RTIB) stehen in einem engen
wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis. Die militäri-
sche Handlungsfähigkeit von Staaten und ihre Fähig-
keit zur Weiterentwicklung ihrer Streitkräfte (in tech-
nischer Hinsicht) – oder anders formuliert, ihre si-
cherheits- und verteidigungspolitischen Handlungs-
spielräume - werden entscheidend von den rüstungs-
industriellen Fähigkeiten mitbestimmt, während
gleichzeitig die Politik starken Einfluß nimmt auf die
Handlungsoptionen der Industrie. Diesen Einfluß übt
der Staat in verschiedenen Rollen aus:

– Als wichtigster und mitunter einziger Kunde defi-
niert er die erforderlichen Produktionskapazitäten
und beeinflußt die Struktur der rüstungsindustriel-
len Basis, ihre Kapazitäten und das Überleben ein-
zelner Firmen.

– Als Regulator definiert er zum einen über die Fest-
setzung der exportpolitischen Rahmenbedingungen
die Größe des Marktes, in dem die Rüstungsin-
dustrie operiert. Zum anderen regelt  er durch Be-
schaffungsrichtlinien und –verfahrensbestimmun-
gen sowie über die Spezifikationen das Ausmaß
der möglichen Integration von Rüstungsindustrie
und ziviler Hochtechnologieindustrie sowie den
möglichen Technologietransfer zwischen diesen
Sektoren. Durch Genehmigungsvorbehalte bei
Firmenverkäufen beeinflußt er transnationale in-
dustrielle Restrukturierungsbemühungen.

– In seiner unterstützenden Funktion hilft er der In-
dustrie, Zugang zu ausländischen Märkten zu er-
halten. In einigen Ländern beteiligt er sich darüber
hinaus an der Finanzierung der industriellen Re-
strukturierung (z.B. in den USA).

– Als Eigentümer oder wichtigster Anteilseigner
beeinflußt er industrielle Entscheidungen auch im
Einzelfall und ist so in der Lage, industrielle Pro-
zesse unmittelbar zu steuern.

Notwendig ist ein kongruentes Handeln des Staates
gegenüber der Industrie über all seine verschiedenen
Rollen hinweg. Sein Verhalten als Regulator darf
nicht sein Kundenverhalten torpedieren und umge-
kehrt. An einer derartigen Kongruenz hat es in DEU in
der Vergangenheit gefehlt. Die Bundesregierung muß
sich der strategischen Relevanz der RTIB noch stärker
bewußt werden und angesichts der Abhängigkeiten
der Streitkräfte auch seiner Verantwortung für die
Steuerung der RTIB.
Die geplante AWG-Änderung stellt zwar einen Ein-
griff in die Eigentumsrechte der Anteilseigner von
Unternehmen der RTIB dar, allerdings ist in diesem
Fall zu berücksichtigen, daß deren Eigentumswerte
aus öffentlichem Interesse mit öffentlichen Mitteln für
öffentliche Zwecke geschaffen und erhalten werden.
Auch dies begründet im Umkehrschluss die Verant-
wortung des Staates für den Erhalt der RTIB.

Frage:
Trägt die geplante Neuregelung dazu bei, um auf
internationaler Ebene, insbesondere im Rahmen
des Aufbaus der europäischen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik als aktiver Partner mitwirken
zu können?
Antwort:
Der Aufbau, Erhalt und Ausbau einer wettbewerbsfä-
higen europäischen RTIB ist eine wesentliche Voraus-
setzung für die Realisierung der sicherheits- und ver-
teidigungspolitischen Ambitionen Europas. Eine sol-
che europäische RTIB wird angesichts der Ressour-
cenengpässe nur entstehen, wenn Rüstungs- und Rüs-
tungsindustriepolitik nicht mehr länger national fokus-
siert bleiben. Beim Aufbau einer solchen europäischen
RTIB und der Entwicklung und inhaltlichen Ausges-
taltung der sie steuernden politischen und wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen gilt es jedoch, auch deut-
sche Vorstellungen einzubringen. Dies setzt die Fä-
higkeit voraus, auf europäische Prozesse aktiv einwir-
ken zu können. Aktives Mitgestalten industrieller
Entwicklungen geht am wirksamsten über die Beteili-
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gung an Rüstungskooperationsprogrammen und erfor-
dert daher Geld. Wo dies nicht möglich ist, geht es
darum, ungewollte und den eigenen Zielen und Inte-
ressen in Europa nicht entsprechende Entwicklungen
notfalls auch verhindern zu können. In diesem Sinne
ist die geplante Neuregelung eine notwendige aber
nicht hinreichende Voraussetzung der Mitgestaltung
europäischer Prozesse, da das Blockieren ungewollter
Entwicklungen nicht aktives Gestalten ersetzen, son-
dern immer nur vervollständigen und flankieren kann
– und muß.
Allerdings kann die geplante AWG-Änderung Vor-
aussetzung für den Erhalt europäischer Handlungsop-
tionen sein. Dann nämlich, wenn sich z.B. amerikani-
sche Versuche, europäische Allianzbildungen und an-
dere Schritte in Richtung einer europäischen RTIB
z.B. durch Firmenaufkäufe zu unterlaufen, auf deut-
sche Unternehmen richten.
Behindert die Regelung gleichzeitig die europäischen
Prozesse, die sie schützen soll, bzw. katapultiert sie
die deutsche Industrie aus solchen Prozessen, weil sie
als Partner uninteressant wird? Werden Partner und
Investoren abgeschreckt? Wohl kaum: erstens schre-
cken solche Regelungen nicht per se ab, sondern erst
die Erfahrungen, die Firmen über die Jahre mit der
Handhabung derartiger Regelungen durch die staatli-
chen Stellen machen (siehe Beispiel USA). Die von
der Industrie vorgeschlagene Alternative (Melde-
pflicht und schwebende Unwirksamkeit des Erwerbs)
hätte darüber hinaus eine psychologisch vergleichbare
Wirkung, es wird in beiden Fällen auf die Handha-
bung ankommen; zweitens sondieren ausländische
Firmen in den meisten Fällen ohnehin im politischen
Raum, ob eine nennenswerte Beteiligung an einem
deutschen Rüstungsunternehmen politisch erwünscht
ist, weil sich nur so abschätzen läßt, ob sich die Inves-
tition langfristig rechnet – sprich der Kunde Bundes-
wehr erhalten bleibt. Einem ausländischen Investor
mit dieser Motivstruktur wird eine solche Sondierung
mit der AWG-Änderung durch Prozeßtransparenz und
klare Ansprechpartner eher erleichtert.
Die politisch generell gewünschte industrielle Koope-
ration in Europa wird von der Neuregelung ebenfalls
nicht nennenswert beeinträchtigt. Basiert diese Koope-
ration – was heute eher noch die Regel ist – auf MoUs
zwischen den Staaten, die ein Rüstungskooperations-
programm durchführen wollen – sprich ist der Staat
Anstoßgeber der industriellen Kooperation - kann
wohl generell davon ausgegangen werden, daß die
Genehmigung erteilt wird. Darüber hinaus ist der ad-
ministrative Aufwand, bei Gründung von Joint Ven-
tures die notwendigen Exportlizenzen zu erhalten, um
ein Vielfaches größer als die Beantragung der Geneh-
migung einer Kapitalbeteiligung. Es ist deshalb nicht
nachvollziehbar, wieso potentielle Partner durch die
Neuregelung von einer Kooperation via Kapitalver-
flechtung abgehalten werden sollten.
Frage:
Trägt die neue Regelung dazu bei, um die Verfü-
gungsgewalt über Kernkompetenz der deutschen
Rüstungswirtschaft zu sichern und damit die Si-
cherheitsvorsorge durch den Staat zu gewährleis-
ten?
Antwort:
Ja, sie trägt dazu bei, ist aber bei weitem nicht ausrei-
chend. Industrielle Kernfähigkeiten lassen sich nur mit

Hilfe ausreichender Finanzen erhalten – sprich einer
ausreichenden Beauftragung. Kann diese national
nicht sichergestellt werden, ist der Erhalt vom Export
abhängig. Aber wenn es gelingt, industrielle Kernfä-
higkeiten durch inlandische oder Exportnachfrage
auszulasten, muß sichergestellt werden können, daß
sie nicht durch finanzkräftigere europäische oder ame-
rikanische Investoren aufgekauft und in Abhängigkeit
von deren Motivstruktur die deutschen staatlichen
Bemühungen um den Erhalt deutscher Kernfähigkei-
ten unterlaufen werden. Die geplante Neuregelung
funktioniert daher als Flankierung, nicht aber Ersatz
angemessener Beschaffungsanstrengungen, als eine
solche Flankierung sind sie aber dringend notwendig.
Frage:
Haben andere OECD-Mitgliedstaaten vergleichba-
re Regelungen?
Antwort:
Ja, sofern sie über eine nennenswerte private Rüs-
tungsindustrie verfügen.
Frage:
Wie viele Unternehmen werden von den Regelun-
gen betroffen sein?
Antwort:
Potentiell alle Unternehmen, die Güter der Kriegswaf-
fenliste entwickeln oder herstellen. De facto geht es
um konkrete Schlüsselfähigkeiten und die Zahl der
Unternehmen dürfte sich in engen Grenzen halten.
Frage:
Gibt es andere Möglichkeiten, um das Ziel der Si-
cherheitsvorsorge zu erreichen?
Antwort:
Nein. Die Technologietransfer- bzw. Exportkontrolle
deckt nur bestimmte Aspekte ab.
Faßt man Sicherheitsvorsorge sehr eng als Sicherstel-
lung der militärischen Handlungsfähigkeit in einer
konkreten Krise, gäbe es die theoretische Option, die
Abhängigkeit der Streitkräfte von industrieller Unter-
stützung zu verringern. Sie bleibt aber theoretisch,
weil die dazu notwendigen Finanzmittel fehlen.
Frage:
Gibt es rechtliche Probleme?
Antwort:
-/-
Frage:
Welche Rolle spielt bei einer Gesamtabwägung der
Anteil eines Rüstungsgutes an der gesamten Pro-
duktion eines Unternehmens?
Antwort:
Es geht um den Erhalt von konkreten Kernfähigkeiten
oder Schlüsseltechnologien. Daher sollte dessen pro-
zentualer Anteil an der Gesamtproduktion des Unter-
nehmens keine Rolle spielen. Außerdem kann in den
Fällen, in denen die Produktion von Kriegswaffen für
das konkrete Unternehmen von untergeordneter Be-
deutung ist, die Genehmigung mit einer Auflage er-
folgen, z.B. der, daß der entsprechende Unterneh-
mensteil ausgegliedert und nicht verkauft werden darf.
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 15(9)1118
Ausschuss für
Wirtschaft und Arbeit 19. April 2004
15. Wahlperiode

Schriftliche Stellungnahme
für die öffentliche Anhörung von Sachverständigen am 26. April 2004 in Berlin zum
Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes
(AWG) und der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) - BT-Drs. 15/2537
Burkard Schmitt, Institut für Sicherheitsstudien Europäische Union

Trägt die geplante Neuregelung dazu bei, um auf
internationaler Ebene, insbesondere im Rahmen
des Aufbaus der europäischen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik, als aktiver Partner mitwir-
ken zu können?
Die geplante Neuregelung sichert der Bundesregie-
rung Mitsprache beim Zugriff auf nationale wehrtech-
nische Kernkompetenzen. Letztere sind die Voraus-
setzung dafür, deutsche Interessen bei der Entwick-
lung einer europäischen Rüstungspolitik einbringen zu
können. Da Rüstung wiederum in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit der Entwicklung militärischer Fä-
higkeiten steht, dient der Schutz wehrtechnischer
Kernkompetenzen auch der Rolle der Bundesrepublik
beim Aufbau der ESVP.
Auch die Möglichkeit, steuernd in den grenzüber-
schreitenden Konsolidierungsprozess der Industrie
einzugreifen, ist politisch bedeutsam. Auch wenn in-
dustrielle Zusammenschlüsse und Übernahmen vor
allem wirtschaftlich Sinn machen müssen, so sind sie
angesichts der besonderen Bedeutung der wehrtechni-
schen Industrie per Definition hochpolitisch und wer-
den auch im Ausland keinesfalls dem freien Spiel
marktwirtschaftlicher Kräfte überlassen. Dabei geht es
nicht nur um den Schutz sensibler Technologien, son-
dern auch um die industrielle Unterfütterung politi-
scher Bindungen.
Trägt die neue Regelung dazu bei, um die Verfü-
gungsgewalt über Kernkompetenz der deutschen Rü-
stungswirtschaft zu sichern und damit die Sicherheits-
vorsorge durch den Staat zu gewährleisten?
Das Recht, „Nein“ zur Übernahme eines wehrtechni-
schen Unternehmens zu sagen, sichert zwangsläufig
die Verfügungsgewalt über industrielle Kernkompe-
tenzen. Dabei kann es in der Regel nicht darum gehen,
geplante Übernahmen tatsächlich zu untersagen. Der
Vorteil des Genehmigungsvorbehalts besteht vielmehr
darin, dass er als Hebel eingesetzt werden kann, um
bestimmte Zusagen zur Versorgungssicherheit durch-
zusetzen. In den europäischen Nachbarstaaten wird die
Zusage in der Regel erteilt, wenn der Käufer sich etwa
zur Einhaltung bestehender Lieferverträge oder den

Erhalt bestimmter technologischer Kompetenzen ver-
pflichtet. Die Möglichkeit, die Übernahme gegebenen-
falls zu blockieren, verbessert dabei die Verhand-
lungsposition der Regierung ganz entscheidend.
Haben andere OECD-Mitgliedsstaaten vergleich-
bare Regelungen?
Vergleichbare Regelungen existieren in vielen OECD-
Staaten. Von besonderer Bedeutung sind dabei aus
deutscher Sicht die USA und die LoI-Staaten. Hier ein
kurzer Überblick über die Regelungen in drei Staaten:
USA: Das Exon-Florio Gesetz von 1988 ermächtigt
den Präsidenten, ausländische Direktinvestitionen zu
prüfen und zu untersagen, falls diese die nationale Si-
cherheit beeinträchtigen. Der Präsident hat die Durch-
führung der Exon-Florio Bestimmung einem intermi-
nisteriellen Ausschuss unter Vorsitz des Secretary of
Treasury übertragen (CFIUS). CFIUS überprüft in-
nerhalb von 30 Tagen geplante Interventionen und be-
richtet dann dem Präsidenten. Falls die Transaktion
die nationale Sicherheit berührt, kann CFIUS ein ver-
tieftes Prüfungsverfahren eröffnen.
Besonderheiten:
� Der Begriff „nationale Sicherheit“ ist nicht defi-

niert. Allerdings nennt Exon-Florio eine Reihe von
Faktoren, die bei der Prüfung zu berücksichtigen
sind (u.a. technologische Führung der USA).

� Es besteht kein gesetzlicher Zwang, eine geplante
Transaktion zu melden. Allerdings kann CFIUS
jederzeit von sich aus initiativ werden und ein Prü-
fungsverfahren auch nach dem Vollzug einer In-
vestition einleiten. Eine Transaktion kann in die-
sem Fall rückwirkend untersagt und rückgängig
gemacht werden. Dieses „Damoklesschwert“ führt
in der Praxis dazu, dass alle geplanten Transaktio-
nen vorab gemeldet werden.

� Betroffen sind alle Transaktionen, die einem aus-
ländischen Investor die Kontrolle über ein ameri-
kanisches Unternehmen bringt, und zwar unabhän-
gig von der Höhe der Kapitalbeteiligung. „Kon-
trolle“ wird dabei sehr weit gefasst als die Mög-
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lichkeit, „wichtige Unternehmensentscheidungen
direkt oder indirekt beeinflussen zu können.“

Frankreich: Gemäss Artikel 151-3 des Code Moné-
taire et Financier sind ausländische Investitionen ge-
nehmigungspflichtig, die „Forschung, Produktion oder
Handel von Waffen, Munition, (Schieß)pulver und
Sprengstoffe zu militärischen Zwecken oder für
Kriegsmaterial betreffen“. Das Dekret n° 2003-196
präzisiert darüber hinaus, dass „direkte und indirekte
ausländische Investitionen in Frankreich genehmi-
gungspflichtig sind, die einen Bezug haben zur natio-
nalen Sicherheit, Waffen und Sprengstoffen“.
Zuständig für die Genehmigung ist das Finanzministe-
rium, dass sich bei seiner Entscheidung insbesondere
auf das Urteil der französischen Rüstungsagentur
DGA stützt. Die Entscheidung ist innerhalb von zwei
Monaten zu fällen. Wird eine Transaktion ohne Ge-
nehmigung durchgeführt oder vereinbarte Auflagen
nicht erfüllt, kann das Wirtschaftsministerium nach-
träglich auf Änderungen drängen oder die Transaktion
rückgängig machen.
Besonderheiten:
� Als genehmigungspflichtige Investitionen gelten

ausländische Unternehmensgründungen in Frank-
reich, der vollständige oder teilweise Erwerb von
Unternehmenszweigen französischer Firmen, so-
wie der Erwerb von mindestens 33,33% des Kapi-
tals oder der Stimmrechte eines französischen Un-
ternehmens.

� Ebenfalls genehmigungspflichtig ist eine faktische
Übernahme der Kontrolle, etwa durch das Gewäh-
ren von Darlehen oder Garantien, den Kauf von
Patenten, den Erwerb von gewerblichen Verträgen
oder technische Unterstützung.

� Eine einmal erteilte Genehmigung zum Erwerb ei-
nes französischen Unternehmens ist erneut zu prü-
fen, falls sich im nachhinein durch Kapitalverände-
rungen die Kontrollverhältnisse auf Seiten des
ausländischen Investors verändern.

Großbritannien verfügt zwar über keine spezifische
Regelung zu ausländischen Direktinvestitionen, deckt
diese aber im Rahmen des Kartellrechts ab. Dieses
wiederum ist im Enterprise Act geregelt, das im Juni
2003 in Kraft trat. Demnach ist eine Fusion dann ge-
geben, wenn zwei Unternehmen in gemeinsamen Be-
sitz oder unter gemeinsame Kontrolle kommen. Dabei
werden drei Kontrollstufen unterschieden:

1) Materieller Einfluss auf die Strategie: Mög-
lichkeit, die Unternehmensführung zu stellen
und/oder 15 % Kapitalbeteiligung,

2) (de facto) Kontrolle über die Unternehmens-
strategie: Kapitalbeteiligung zwischen 15
und 50%;

3) (de jure) Kontrolle über die Besitzanteile des
Unternehmens: Besitz Anteil von mehr als
50% der Stimmrechte.

Die Bestimmungen des Enterprise Act greifen auch,
wenn ein Anteilseigner in eine andere Kontrollkatego-
rie aufsteigt.
Das Office of Fair Trading (OFT) verfolgt Transakti-
onen und verweist relevante Fusionen zur Prüfung an
die Competition Commission. Normalerweise sieht das
Gesetz eine Prüfung vor, wenn das neugebildete Un-
ternehmen auf dem britischen Markt einen Umsatz
von 70 Millionen £ erwirtschaftet oder 25 % Markt-

anteil hält. In Sonderfällen kann die Prüfung auch un-
abhängig von diese Kriterien erfolgen. Dies gilt insbe-
sondere für den Fall, dass „öffentliche Interessen“
(„public interests“) berührt werden. Gegenwärtig
nennt das Gesetz lediglich „nationale Sicherheit“ und
öffentliche Sicherheit“ als relevante öffentliche Inte-
ressen. Der Minister für Handel und Industrie hat al-
lerdings das Recht, andere Faktoren auf dem Verord-
nungsweg hinzuzufügen.

Bei der Vermutung, dass Fusionen das öffentliche In-
teresse berühren, kann der Minister für Handel und
Industrie von sich aus initiativ werden, beim OFT ei-
nen Bericht in Auftrag geben und dann die Competiti-
on Commission mit einer eingehenden Prüfung beauf-
tragen. Dieses Verfahren greift insbesondere dann,
wenn eine der betroffenen Firmen ein “relevanter
Auftragnehmer der Regierung mit Verteidigungsakti-
vitäten“ ist (=special public interest). Nach Erhalt des
Berichtes der Competition Commission hat der Mi-
nister 30 Tage Zeit, über Genehmigung oder Ableh-
nung der Transaktion zu entscheiden. Das OFC berät
dabei den Minister und kann auch in dessen Auftrag
Verhandlungen mit den betroffenen Unternehmen füh-
ren.

Besonderheiten:

� Ähnlich wie in den USA besteht in Großbritannien
kein Zwang, eine Fusion zu melden. Das OFT ver-
folgt aber Kapitalbewegungen und kann von sich
aus aktiv werden und ein Prüfungsverfahren ein-
leiten. Werden „öffentliche Interessen“, d.h. Si-
cherheitsinteressen berührt, kann auch der Minister
eine Prüfung initiieren. Ebenfalls wie in den USA
können Fusionen und Übernahmen auch rückwir-
kend untersagt werden. Unternehmen werden da-
her ausdrücklich ermutigt, geplante Transaktionen
vorab zu melden.

� Der Enterprise Act von 2003 hat eine erheblich
größere Reichweite als vergleichbare Regelungen
in anderen Ländern: Zum einen unterscheidet er
nicht zwischen inländischen und ausländischen In-
vestoren, sondern umfasst alle Fusionen und Über-
nahmen. Zum andern zielen die Sonderbestim-
mungen nicht nur auf Rüstungsunternehmen und
militärische Güter, sondern auf sicherheitsrele-
vante Bereiche insgesamt. Damit soll einem er-
weiterten Sicherheitsbegriff Rechnung getragen
und neuen Bedrohungen begegnet werden (organi-
siertes Verbrechen, Terrorismus, sensitive Tech-
nologien und Infrastrukturen, etc.).

Erwähnt werden sollte in diesem Zusammenhang
auch, dass in allen drei Ländern über die besprochenen
Mechanismen hinaus noch andere Sicherungen gegen-
über ausländischen Investoren existieren. In den USA
sind dies insbesondere „Special Security Arrange-
ments“ und sogenannte „Proxy Boards“. In Großbri-
tannien verfügt die Regierung in den wichtigsten Un-
ternehmen, BAE Systems und Rolls-Royce, Goldene
Aktien, die ihr unter anderem das Recht einräumt, die
Beteiligungshöhe einzelner ausländischer Aktionäre
zu begrenzen (z. Zt. 15%). In Frankreich verfügt die
Regierung ebenfalls Goldene Aktien in den wichtigs-
ten Firmen und hält darüber hinaus noch zahlreiche di-
rekte Beteiligungen. Der Genehmigungsvorbehalt bei
ausländischen Investitionen wird daher vor allem bei
der Übernahme kleinerer und mittlerer Unternehmen
eingesetzt, bei denen die anderen Sicherungsmecha-
nismen nicht vorhanden sind.
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Spanien hat vergleichbare Regeln wie Frankreich, in
Italien sichert sich der Staat durch direkte Beteiligung
Mitsprache, Schweden kann die Höhe ausländischer
Kapitalbeteiligungen an Rüstungsunternehmen eben-
falls limitieren und bspw. fordern, dass die Unterneh-
mensleitung schwedischen Staatsbürgern vorbehalten
bleibt.
Festzuhalten bleibt, dass der Zusammenhang zwischen
Politik und Rüstungswirtschaft in allen relevanten
Partnerländern klar erkannt und in Rechnung gestellt
wird. Gesetzliche Bestimmungen zu (ausländischen)
Investitionen sind die Regel. Dabei unterscheidet sich
aber die Handhabung auf beiden Seiten des Atlantiks:
Entsprechend dem amerikanischen Streben nach nati-
onaler Autonomie soll die Regelung in den USA
durchaus abschreckend wirken. In Europa dagegen
wird die Notwendigkeit der transnationalen Konsoli-
dierung wegen der Enge der nationalen Märkte allge-
mein anerkannt. Folglich zielt die Handhabe hier eher
auf Steuerung industrieller Restrukturierung und Si-
cherung von Mitsprache.
Abschließend sei bemerkt, dass im Rahmen des LoI
Gespräche über eine Abstimmung der nationalen Re-
gelungen laufen. Dabei scheint sich etwa in Frank-
reich abzuzeichnen, dass man die entsprechenden
Vorschriften dem englischen Vorbild anpassen, d.h.
den Genehmigungsvorbehalt über den eigentlichen
Rüstungsbereich hinaus auf „strategische Industrien“
und auf alle Investoren (unabhängig der Nationalität)
ausweiten will. Auch bei den derzeit laufenden Dis-
kussionen in der EU-Kommission geht man davon
aus, dass bei der avisierten Schaffung eines europäi-
schen Rüstungsmarktes eine Bestimmung zu ausländi-
schen Investitionen notwendig ist.
Gibt es andere Möglichkeiten, um das Ziel der Si-
cherheitsvorsorge zu erreichen?
Sicherheitsvorsorge wird hier verstanden als a) die
Versorgungssicherheit der Bundeswehr; b) Erhalt
bzw. Verfügbarkeit relevanter Technologien und c)
Schutz technologischer Fähigkeiten.
Der Kern der Sicherheitsvorsorge, die Versorgung der
Bundeswehr mit Material im Kriegsfall, dürfte über
die Notstandsgesetze abgedeckt sein. Allerdings spielt
dies in der gegenwärtigen Sicherheitslage keine Rolle,
da die Bundeswehr auf absehbare Zeit nicht zur Ter-
ritorialverteidigung, sondern im internationalen Kri-
senmanagement eingesetzt wird.
Ansonsten beruht Sicherheitsvorsorge auf frei ausge-
handelten Verträgen zwischen Bundesregierung und
Industrie. Dabei gilt es zu bedenken, dass für ein
wehrtechnisches Unternehmen das Verhältnis zur „ei-
genen“ Regierung wegen der Besonderheiten des
Rüstungsmarktes stets von herausragender Bedeutung
ist. Man kann daher davon ausgehen, dass ein inländi-
sches Unternehmen die Belange des nationalen Kun-
den bei Vertragsverhandlungen und sonstigen Verein-
barungen von sich aus angemessen berücksichtigt.
Auch beim Schutz geistigen Eigentums und dem Er-
halt technologischer Fähigkeiten ergibt sich norma-
lerweise eine natürliche Interessenkonvergenz zwi-
schen Regierung und Unternehmen.

Im Falle einer ausländischen Übernahme kann sich
dies durchaus ändern. Zum einen wird der gebiets-
fremde Investor – zumal wenn es sich selbst um eine
Rüstungsfirma handelt – stets die Position seiner eige-
nen Regierung ins Kalkül nehmen. Verfolgt diese an-
dere industrie- oder außenpolitische Interessen als die
Bundesregierung, kann dies durchaus dazu führen,
dass der Investor unter politischen Druck gerät und
daraufhin Einfluss auf die Geschäftsführung der in
Deutschland ansässigen Unternehmung ausübt. Derar-
tige Fälle sind auch bei befreundeten Nationen kei-
neswegs auszuschließen.
Zum anderen können auch die rein wirtschaftlichen
Interessen eines ausländischen Investors den Interes-
sen der Bundesregierung zuwiderlaufen. Möglicher-
weise passen bestimmte Produkte des (ehemals) deut-
schen Unternehmens nicht in die eigene Produktpa-
lette, oder der Investor drängt darauf, bestimmte
Komponenten aus anderen Ländern zu beziehen, bei
denen die Versorgungssicherheit nicht gesichert ist.
Auch der Abfluss technologischen Wissens lässt sich
kaum verhindern, weil die Rechte zum Schutz geisti-
gen Eigentums selbst bei staatlichen Aufträgen weit-
gehend bei der Firma bleiben, und das „geschützte“
System durch technische Veränderungen relativ ein-
fach weiterentwickelt werden kann.
Zusammenfassend heißt das, dass bestehende Verträge
im Falle einer ausländischen Übernahme zumindest
nicht automatisch ausreichende Sicherheitsvorsorge
bieten. Die geplante Neuregelung bietet auch hier eine
Gelegenheit, gegenüber ausländischen Investoren die
Interessen der Bundesrepublik sicherzustellen. Instru-
mente, die in anderen Ländern angewandt werden (di-
rekte Kapitalbeteiligung oder Goldene Aktien), er-
scheinen für Deutschland wegen der privatwirtschaft-
lichen Verfasstheit der Rüstungsindustrie als keine
angemessenen Alternativen.
Gibt es rechtliche Probleme?
Zieht man erneut die Erfahrungen anderer Staaten als
Grundlage heran, sind rechtliche Probleme nicht er-
kennbar.
Welche Rolle spielt bei der Gesamtabwägung der
Anteil des Rüstungsgutes an der gesamten Produktion
des Unternehmens?
Diese Frage lässt sich nicht allgemein beantworten.
Eine Firma kann überwiegend im zivilen Geschäft tä-
tig sein, aber ein bestimmtes Produkt von strategischer
Bedeutung in seiner Produktpalette haben. Dies gilt
umso mehr, als für die Versorgungssicherheit auch
Zulieferbetriebe entscheidend sein können. Als Bei-
spiel sei hier die Übernahme des französischen Alu-
miniumherstellers Pechiney durch die kanadische Al-
can-Gruppe genannt: Die Fusion wurde von der fran-
zösischen Regierung nicht auf wettbewerbsrechtliche
Gesichtspunkte untersucht, sondern einzig wegen
möglicher Auswirkungen auf Verteidigungsinteressen,
weil Pechiney ein wichtiger Zulieferer der französi-
schen Rüstungsindustrie (militärischer Flugzeugbau)
ist. Die Regierung hat der Fusion zugestimmt, dabei
aber bestimmte Zusagen zur Versorgungssicherheit
verlangt.
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Schriftliche Stellungnahme
für die öffentliche Anhörung von Sachverständigen am 26. April 2004 in Berlin zum
Entwurf eines Elften Gesetzes zur Änderung des Außenwirtschaftsgesetzes
(AWG) und der Außenwirtschaftsverordnung (AWV) - BT-Drs. 15/2537
Prof. Dr. Hans-Michael Wolffgang, Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Die geplante Gesetzesänderung möchte ich in dieser
Stellungnahme nur unter rechtlichen Gesichtspunk-
ten beleuchten; auf Wunsch kann ich mich zu den an-
deren Fragen in der Anhörung äußern.

A. Grundsatz der Außenwirtschaftsfreiheit
Die Einführung einer Genehmigungspflicht bedarf im
Außenwirtschaftsrecht einer besonderen Rechtferti-
gung. Dieses Postulat folgt nicht nur aus der vom Ge-
setzgeber selbst aufgestellten Außenwirtschaftsfreiheit
des Art. 1 Abs. 1 AWG, sondern bereits aus grundge-
setzlichen Vorgaben. Der Außenwirtschaftsverkehr
genießt in allen seinen Formen des Waren-,
Dienstleistungs-, Kapital-, Zahlungs- oder sonstigen
Wirtschaftsverkehrs die grundrechtlichen Freiheitsge-
währleistungen, wie sie z.B. in den Art. 14 GG (Ei-
gentum), Art. 12 GG (Beruf) oder Art. 2 Abs. 1 GG
(Allgemeine Handlungsfreiheit) zum Ausdruck kom-
men.

B. Beschränkungsmöglichkeiten der Außenwirt-
schaftsfreiheit

Regelungen, Beschränkungen oder sonstige Eingriffe,
die diese Gewährleistungen beeinträchtigen, bedürfen
daher verfassungsrechtlicher Rechtfertigung. Dass die
staatlichen Organe im Rüstungsgüterbereich aus
Gründen der nationalen Sicherheit Regelungen oder
Maßnahmen ergreifen dürfen, die die Grundrechtsaus-
übung beschränken, steht außer Frage. Die Maßnah-
men müssen aber den verfassungsrechtlichen Anforde-
rungen genügen. Ob diese Anforderungen bei den ge-
planten Änderungen von AWG und AWV beachtet
werden, betrachte ich nachfolgend.
I. Berücksichtigung „wesentlicher Sicherheitsin-

teressen“
Zuerst gehe ich auf den geplanten § 7 Abs. 1 Nr. 1
AWG ein. Das Wort „Sicherheit“ durch die Wörter
„wesentlichen Sicherheitsinteressen“ zu ersetzen, ist
eine Gesetzesänderung, die der veränderten internati-

onalen Sicherheitslage Rechnung trägt und dem Ver-
ordnungsgeber eine erweiterte Ermächtigungsgrundla-
ge zur Verfügung stellt. Dagegen sind keine Einwände
zu erheben.

II. Verfassungsrechtliche Aspekte der Neuregelung
des § 7 Abs. 2 Nr. 5 AWG

Problematischer ist die geplante Nummer 5 des § 7
Abs. 2 AWG.
1. Beschränkungsermächtigung bzgl. „Kriegswaf-

fen und andere Rüstungsgüter“
Von der Genehmigungspflicht können Erwerbsvor-
gänge an gebietsansässigen Unternehmen erfasst wer-
den, die „Kriegswaffen oder andere Rüstungsgüter
herstellen oder entwickeln“. Diese Ermächtigung wird
im aktuellen Gesetzgebungsprozess nur hinsichtlich
der Kriegswaffen ausgenutzt; der geplante § 52 AWV
nimmt nur die Kriegswaffenliste in Bezug. Eine
Erstreckung auf „andere Rüstungsgüter“ ist aber latent
vorhanden. Sollte der Gesetzentwurf in der jetzigen
Version in Kraft treten, könnte eine Bundesregierung
bzw. könnten die entsprechenden Ministerien als Ver-
ordnungsgeber jederzeit die Genehmigungspflicht
auch für Erwerbe von Unternehmen einführen, die
„andere Rüstungsgüter“ entwickeln oder herstellen.
Damit wären die in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste
aufgeführten Waren betroffen. Unternehmen, die z.B.
für militärische Zwecke ausgerüstete Geländewagen
oder Transportfahrzeuge herstellen, würden dann dem
Genehmigungsregime unterliegen. Weder Bundestag
noch Bundesrat würden bei der Einführung einer sol-
chen Genehmigungspflicht beteiligt. Es besteht für
den Gesetzgeber dann nur im Nachhinein die Mög-
lichkeit, die Aufhebung zu verlangen (§ 27 Abs. 2
AWG).
2. Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsat-

zes
Unabhängig von der politischen Frage, ob das Parla-
ment gut beraten ist, mit der vorliegenden Gesetzes-
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änderung einen „Blankoscheck“ auszustellen, beste-
hen auch rechtliche Bedenken. Diese ergeben sich aus
dem verfassungsrechtlich postulierten Verhältnismä-
ßigkeitsgrundsatz, der wesentliches Element des das
Grundgesetz beherrschenden Rechtsstaatsprinzips ist.
Eine Maßnahme ist nur dann verhältnismäßig, wenn
ein legitimer Zweck mit legitimen Mitteln verfolgt
wird.
Ausweislich der Begründung des Gesetzentwurfes
dient die Einführung der Genehmigungspflicht für den
Erwerb von Unternehmen oder Unternehmensteilen
sensitiver Wirtschaftszweige (Rüstungsgüter, Krypto-
systeme) der Sicherheitsvorsorge des Staates. Die
Veräußerung von Unternehmen oder Unternehmens-
anteilen an Gebietsfremde soll untersagt werden kön-
nen, wenn „durch die Veräußerung die Verfügungs-
möglichkeit über Kernfähigkeiten der deutschen Rüs-
tungswirtschaft gefährdet würde“ (BT-Drucksache
15/2537, S. 7).
Kernfähigkeiten der deutschen Rüstungswirtschaft zu
erhalten, stellt sich unter dem Gesichtspunkt der Si-
cherheitsvorsorge des Staates als legitimes Ziel dar.
Ist das eingesetzte Mittel aber auch geeignet, erfor-
derlich und angemessen, um das legitime Ziel zu er-
reichen?
Soweit es um die Erstreckung auf „andere Rüstungs-
güter“ im Tatbestand des geplanten § 7 Abs. 2 Nr. 5
AWG geht, habe ich bereits Zweifel hinsichtlich der
Geeignetheit bzw. Erforderlichkeit. Bei Kriegswaffen
lässt sich sicherlich von „Kernfähigkeiten der deut-
schen Rüstungswirtschaft“ sprechen, bei „anderen
Rüstungsgütern“ geht es aber nicht mehr um die Kern-
fähigkeiten der Rüstungsindustrie. Eine Genehmi-
gungspflicht, die sich auch auf Unternehmen erstreckt,
die z.B. Geländewagen für militärische Zwecke her-
stellen, ist schon nicht geeignet, die „Kernfähigkeit
der deutschen Rüstungswirtschaft“ zu sichern. Dar-
über hinaus ist sie auch nicht erforderlich. In den po-
tenziellen Unternehmen werden nicht ausschließlich
Rüstungsgüter hergestellt. Die Rüstungssparte ist re-
gelmäßig nur eine unter mehreren. Dennoch würde in
einem solchen Fall die gesamte Unternehmung von
der Genehmigungspflicht erfasst. Es kann sogar so-
weit gehen, dass in einem Unternehmen nur ein Teil
hergestellt wird, das dem Teil 1 Abschnitt A der Aus-
fuhrliste unterliegt. Dann wird das gesamte Unter-
nehmen von der Genehmigungspflicht erfasst. Die ge-
plante Ermächtigung in § 7 Abs. 2 Nr. 5 AWG diffe-
renziert bei den Unternehmen nicht. Das ist unverhält-
nismäßig. Als mildere Maßnahme wäre an eine Baga-
tellgrenze zu denken.
Europarechtlicher Exkurs:
Die Erstreckung der Genehmigungspflicht auf Unter-
nehmen, die nicht Kriegswaffen sondern andere Rüs-
tungsgüter herstellen, stößt auch auf europarechtliche
Bedenken. Die Grundfreiheiten des Vertrags über die
Europäische Gemeinschaft (EGV) gestatten einen
freien Waren-, Personen-, Kapital- und Zahlungsver-
kehrs. Genehmigungspflichten bei Investitionen sind
damit grundsätzlich nicht vereinbar.
Allerdings räumt Art. 296 EGV den Mitgliedstaaten
einen Vorbehalt zugunsten nationaler Sicherheitsinte-
ressen ein. Dieser Vorbehalt erstreckt sich aber nur auf
bestimmtes Kriegsmaterial, das in einer am 15. April
1958 festgelegten und nicht fortgeschriebenen Liste
aufgeführt ist. Die in Teil I Abschnitt A der Ausfuhr-
liste genannten Waren gehen darüber hinaus, werden

also nicht von der Liste des EGV erfasst. Damit un-
terliegen sie uneingeschränkt den Grundfreiheiten.
Die Grundfreiheiten können aus Gründen der öffentli-
chen Ordnung und Sicherheit beschränkt werden (z.B.
Art. 30, 58 EGV). Diese Beschränkungen sind aber
nur gerechtfertigt, wenn wesentliche Interessen des
Staates oder die Funktionsfähigkeit seiner Institutio-
nen betroffen sind. Dabei ist ebenfalls wieder der
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten.
Hinsichtlich der Erforderlichkeit von Genehmigungs-
pflichten beim Erwerb von Rüstungsgüterunterneh-
men durch Gebietsfremde müssten daher die Gemein-
schaftsansässigen eine Sonderrolle zugestanden be-
kommen. Ein Erwerber aus einem EU-Mitgliedstaat
kann sich auf den EGV berufen. In diesem Zusam-
menhang ist zu erwähnen, dass im Rahmen der Euro-
päischen Union eine gemeinsame Verteidigungspolitik
angestrebt wird, deren Zustandekommen die Mitglied-
staaten durch rüstungspolitische Zusammenarbeit un-
terstützen sollen. (Art. 17 Vertrag über die Europäi-
sche Union). Fusionen oder Unternehmenskäufe durch
eine Genehmigungspflicht zu erschweren widerspricht
diesem Postulat.

III.Verfassungsrechtliche Aspekte der Neuregelung
des § 52 AWV

Die geplante Regelung des § 52 AWV stößt in mehr-
facher Hinsicht auf verfassungsrechtliche Bedenken
unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit.
1. Wortlautdefizite in § 52 Abs. 1 AWV
Adressat der Genehmigungspflicht sollen gebiets-
fremde Erwerber von Unternehmen oder Unterneh-
mensanteilen sein. Es soll also der „Ausverkauf“ der
deutschen Rüstungswirtschaft an ausländische Unter-
nehmen oder Investoren verhindert werden. Der vor-
gesehene Wortlaut des § 52 AWV ist dazu aber nicht
geeignet. Die Vorschrift erscheint mir nicht umge-
hungsresistent oder aber zumindest unschlüssig zu
sein.
Wenn gebietsfremde Erwerber gebietsansässige Un-
ternehmen gründen, die ihrerseits den Erwerbsvorgang
durchführen, greift die Vorschrift nicht. Zwar sieht §
52 Abs. 1 AWV vor, dass die Genehmigungspflicht
auch dann greift, wenn ein gebietsansässiges Unter-
nehmen den Erwerb durchführt, an dem ein Gebiets-
fremder mindestens 25% der Stimmrechte hält. Wie
ist die Rechtslage aber z.B. bei einer doppelstöckigen
Konstruktion? Ein Gebietsfremder gründet die ge-
bietsansässige A-GmbH. Diese gründet die gebietsan-
sässige B-GmbH. Wenn nunmehr die B-GmbH in Er-
scheinung tritt, stehen die Stimmrechte zu 100 % ei-
nem Gebietsansässigen zu.
Dagegen könnte eingewendet werden, dass § 52Abs. 1
AWV in seinem ersten Halbsatz von „unmittelbaren
oder mittelbaren Beteiligungen“ spricht, der geschil-
derte fiktive Fall also davon erfasst würde. Wenn dem
so wäre, ist nicht einsichtig, warum der Wortlaut im
Weiteren dann aber gebietsansässige Unternehmen, an
denen ein Gebietsfremder mindestens 25 % der
Stimmrechte hält, ausdrücklich aufführt. Dieser Fall
wäre bereits von der „mittelbaren Beteiligung“ erfasst.
Der Wortlaut ist insoweit nicht schlüssig.
Die Vorschrift wird auf Schwierigkeiten in der An-
wendung stoßen. Insbesondere die mittelbaren Betei-
ligungen sind in der Praxis nicht nachvollziehbar. An-
gesichts der weltweit vernetzten Beteiligungsverhält-
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nisse kann ein ausländischer Investor nicht feststellen,
ob sich in der entfernten Kette einer Beteiligung ein
deutsches Rüstungsunternehmen befindet. Die in § 52
Abs. 1 Satz 3 vorgesehene Mindestklausel hilft nicht
weiter. Für die Berechnung ist ja die Kenntnis der
Umstände erforderlich. Gerade daran wird es aber
mangeln.
2. Meldepflicht als milderes Mittel
Gegen die geplante Regelung des § 52 AWV bestehen
unter einem weiteren Gesichtspunkt der Verhältnis-
mäßigkeit Bedenken. Die Norm sieht apodiktisch eine
Genehmigungspflicht vor. Ist eine solche eigentlich
zur Erreichung des gesetzgeberischen Ziels: „Ge-
währleistung der Kernfähigkeiten der deutschen Rüs-
tungswirtschaft“ erforderlich? Gibt es mildere Mittel,
mit denen das gesetzgeberische Ziel gleich gut erreicht
werden kann? Wenn ja, so gebietet das Verhältnismä-
ßigkeitsprinzip die Wahl dieses Mittels.
Ein milderes Mittel könnte eine Meldepflicht sein.
Gebietsfremde Erwerber werden dadurch verpflichtet,
Erwerbsvorgänge zu melden. Sollte im Einzelfall eine
Gefahr für die Kernfähigkeiten der deutschen Rüs-
tungswirtschaft bestehen, hätten die zuständigen Mi-
nisterien die Möglichkeit, im Wege des Einzeleingriffs
gemäß § 2 Abs. 2 AWG vorzugehen.
Eine Meldepflicht ist weniger belastend. Die Wirt-
schaftsöffentlichkeit nimmt eine solche Pflicht anders
wahr als eine Genehmigungspflicht; dies kann sich auf
den Börsenwert und die Beteiligungsattraktivität deut-
scher Unternehmen günstig auswirken.
Bei realistischer Betrachtungsweise wird eine Versa-
gung einer Genehmigung bzw. ein Einzeleingriff nur
in seltenen Fällen vorkommen. Potenzielle Fusions-
partner der deutschen Rüstungsindustrie finden sich
vor allem in den anderen EU- oder NATO-Staaten.
Aufgrund der gemeinsamen sicherheitspolitischen In-
teressen lässt sich kaum ein Fall denken, in dem die
Fusion gegen deutsche Sicherheitsinteressen verstoßen
wird. Zumindest wird es politisch nur schwer darzu-
stellen sein, dass unternehmerische Beteiligungen aus
diesen Ländern in Deutschland untersagt werden. Für
die wenigen Fälle, in denen keine Genehmigung erteilt

würde, ein Genehmigungserfordernis aufzustellen, ist
unverhältnismäßig.
Eine Meldepflicht wäre genauso wirksam.

IV. Zusammenfassung
1. Die Grundrechte der Wirtschaftsbeteiligten verlangen

bei der Einführung einer Genehmigungspflicht im
Außenwirtschaftsrecht einer besonderen Rechtferti-
gung.

2. Eingriffe in die Außenwirtschaftsfreiheit sind
möglich, müssen aber die verfassungsrechtlichen
Schranken beachten.

3. Zulässig ist, in § 7 Abs. 1 Nr. 1 AWG auf „we-
sentliche Sicherheitsinteressen“ abzustellen.

4. Die in § 7 Abs. 2 Nr. 5 AWG geplante Erstreckung
auf  „andere Rüstungsgüter“ erfasst alle Waren, die
in Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste aufgeführt
sind. Eine solche Ausweitung der Beschränkungs-
ermächtigung ist unverhältnismäßig, da sie weder
geeignet noch erforderlich ist, „die Kernfähigkei-
ten der deutschen Rüstungswirtschaft“ zu sichern.

5. Die Erstreckung auf „andere Rüstungsgüter“ ver-
stößt auch gegen die Grundfreiheiten des Vertrags
über die Europäische Gemeinschaft. Beschränkun-
gen sind nämlich auch dort nur unter Beachtung
des Verhältnismäßigkeitsprinzips zulässig.

6. § 52 AWV ist mit dem vorgeschlagenen Wortlaut
in der Praxis nicht anwendbar. Beteiligungen von
Gebietsfremden können nicht wirksam kontrolliert
werden.

7. Die Anordnung einer Genehmigungspflicht ist
nicht erforderlich. Das gesetzgeberische Ziel der
Sicherheitsvorsorge kann auch durch eine Melde-
pflicht erreicht werden. Das Mittel des Einzelein-
griffs nach § 2 Abs. 2 AWG lässt eine ausreichen-
de Gewährleistung der „Kernfähigkeiten der deut-
schen Rüstungswirtschaft“ zu.

Prof. Dr. Hans-Michael Wolffgang


